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m G ea

Badärzte und die Apothekenviſitatoren aufzuführen . Es wird jedoch zweckmäßiger ſein ,
derſelben erſt in Verbindung mit der Erörterung jener Verhältniſſe und Aei zu geden⸗
fen, gu deren Ueberwachung und Verſorgung ſie ſpeziell berufen ſind .

Wir wenden uns nun zu den mehr materiellen Verhältniſſen des Medizinalveſens , und zum

II . Sanitätsweſen .

Als Aufgabe in dieſem Gebiete des öffentlichen Geſundheitsweſens ergibt ſich die Herſtel⸗
lung der Geſammtheit der Bedingungen für die Erhaltung der Geſundheit , ſoweit ſie
die Einzelnen ſich nicht ſelber zu ſchaffen vermögen . Für das amtliche techniſche Sanitätsperſonal

erwächst hieraus die Obliegenheit , der mit der vollziehenden Gewalt betrauten Staatsverwaltung

in Erlaſſung und Handhabung aller hierauf bezüglichen Geſetze , Verordnungen , Maßregeln und

Einrichtungen berathend zur Seite zu ſtehen .

In der Thätigkeit , welche die Staatsverwaltung auf dieſem Gebiete zu entwickeln berufen
iſt , laſſen ſich im Allgemeinen zwei Richtungen unterſcheiden , die ſich übrigens auf jedem Punkte

mehr oder weniger durchdringen : eine mehr negative , auf die Beſeitigung allgemeiner Gefähr⸗
dungen der Geſundheit abzielende , ſodann eine vorzugsweiſe poſitive , die öffentliche Geſundheit
pflegende und fördernde . Man hat jene nicht unpaſſend die Sanitätspolizei , dieſe die

Sanitätspflege genannt . Während dort als Mittel mehr Zwang , Verbote und Strafen in

Anwendung kommen , ſucht man hier mehr durch Anregung zu freier , ſchöpferiſcher Thätigkeit
im Intereſſe der allgemeinen Geſundheit zu wirken .

Es liegt im natürlichen Gange der Entwicklung , daß Anfangsi in der Sanitätsverwaltung
der polizeiliche Charakter überwiegt . Allein es iſt nicht zu verkennen , daß ſich gegenwärtig , ver -

anlaßt durch die ſozialen Verhältniſſe in den größeren Städten und deren ſich immer dichter an -

häufende Bevölkerung der geſundheitspflegende Charakter bedeutungsvoll in den Vorder —

grund zu ſtellen beginnt . Die raſch wachſende Induſtrie verſammelt an ihren Stätten große
Maſſen von Menſchen. Was dieſen einerſeits Verdienſt gewährt , die Arbeit , wird anderſeits

wieder , namentlich in Verbindung mit geſundheitswidrigen örtlichen Verhältniſſen , in welchen die

Mehrzahl der Arbeiter ein oft kümmerliches Leben friſtet , zur Quelle frühzeitigen Siechthums .
Großentheils ohne Beſitz werden ſie darum bald eine Laſt der öffentlichen Armenpflege und für
den ganzen Ort ſogar ſelbſt wieder zu einem Herd allgemeiner Krankheiten . So drängt ſich

allmählig die Ueberzeugung auf , daß es das Intereſſe Aller erfordere , nicht nur allenthalben die

Arbeit der geſundheitsgefährdenden Einflüſſe ſoweit immer thunlich zu entkleiden , ſondern nament⸗

lich auch jene poſitiven örtlichen Bedingungen welche allgemeine geſunde Zuſtände
verbürgen .

Alles iſt in dieſer Beziehung aber erſt im Weiden begriffen . Doch regt ſich ſchon die

Geſetzgebung und auch die Selbſtverwaltung der Gemeinden , wie die Induſtrie ſelbſt fängt an

jene Solidarität der Intereſſen zu begreifen . Freilich bleibt der Geſundheitswiſſenſchaft ſelbſt und

den im Dienſte des Staats ſtehenden Fachmännern hier noch Vieles zu thun übrig . Aber um

? ſo lohnender iſt auch dieſes Feld ihrer Thätigkeit , da hier mehr als anderwärts die Wiſſenſchaft
mit ihren Errungenſchaften praktiſch in ' s öffentliche Leben eingreifen kann .
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Wir wollen nun verſuchen , nach der Reihe der in das Sanitätsgebiet einſchlagenden Ge⸗

genſtände eine überſichtliche Schilderung ſeines Zuſtandes zu geben .

1. Die Seuchen .

Als erſte und allgemeinſte Gefährdung der Geſundheit erſcheinen die ſeuchenhaften und

anſteckenden Krankheiten .
Um die Verwaltung überhaupt in die Lage zu ſetzen, ihre Maßregeln dagegen zu ergreifen ,

ſind die Ortspolizeibeamten ſowie die praktiſchen Aerzte verpflichtet , epidemiſch auftretende Krank⸗

heiten zunächſt dem Bezirksarzte anzuzeigen , welcher überhaupt auf irgend eine hievon erlangte

Kenntniß , und ohne ſpeziellen Auftrag des Bezirksamtes abzuwarten , gehalten iſt , ſofort an Ort

und Stelle die Art , Natur und Ausdehnung der Krankheit zu konſtatiren und ſofort diejenigen

anrora bei aniani Por
tartoeperde

zu veranlaſſen , welche nach den gegebenen Ver —

Dieſe a a natürlich nach der Möglichkett, welche dargeboten iſt , um die Ausbrei⸗

tung der Krankheit zu verhüten , ſowie nach der Wichtigkeit derſelben an ſich. Wenn die

Krankheit nur leichte vorübergehende Nachtheile im Gefolge hat , oder die Einzelnen ſich

ſelbſt zu ſchützen im Stande ſind , ſo können unverhältnißmäßige Störungen des Verkehrs

nicht am Platze ſein ; alsdann beſchränkt ſich die Staatsverwaltung im Allgemeinen auf öffent⸗

lihe Belehrungen , auf welche ſie auch dort beſchränkt bleibt , wo ſie der Natur der Krant -

heit nach kein Mittel beſitzt , um deren Verbreitung verhindern zu können . Dieſe Belehrungen
ſind theils in Verordnungen zum voraus abgefaßt , theils werden ſie von den Bezirksärzten ſpeziell
und den Umſtänden des einzelnen Falles angemeſſen erlaſſen . Bei andern gefährlicheren Krank—
heiten dagegen werden die Mittel zur Verhinderung der Weiterverbreitung in der polizeilichen ,
mit Strafandrohung verbundenen Anordnung von Abſonderung der Kranken , in der Zerſtörung
des Anſteckungsſtoffes und in der Tilgung der Empfänglichkeit gefunden , wie wir bei den einzelnen
Krankheiten näher darthun werden . Ueber den Eintritt einer Epidemie ſowie über die ergriffenen
Maßregeln hat der Bezirksarzt ſofort an den Obermedizinalrath gu berichten , von welchem er ,

wenn nöthig , weitere techniſche Direktiven erhält . Nach Beendigung der Epidemie iſt ein alle

einſchlagenden Verhältniſſe umfaſſender Schlußbericht zu erſtatten . Die ärztliche Behandlung der

einzelnen Erkrankten liegt natürlich außer der Fürſorge des Staats und iſt den Betheiligten

ſelbſt überlaſ ſen .

Wir wollen nun , zum Einzelnen übergehend , verſuchen , ein Bild zu entwerfen von den

ſeuchenhaften Krankheiten , welche in den abgelaufenen fünf letzten Jahren die Bevölkerung unſeres
Landes heimſuchten , von den Opfern , die ſie forderten , ſowie von den Mitteln , welche die Staats⸗

verwaltung ihnen mit mehr oder weniger Erfolg entgegenſetzte .
Wir haben es dabei mit verſchiedenen Arten von Krankheiten zu thun . Einmal ſind es

die epidemiſchen Kinderkrankheiten, welche nie ganz erlöſchen und von Jahr zu Jahr einzelne
Theile des Landes befallen , nämlich Maſern , Keuchhuſten , Scharlach , neben letzterem ſeit

3 Jahren die näher oder ferner mit ihm in Verbindung ſtehende Diphtheritis oder der

Rachenkroup ; ſodann iſt es der Typhus , welcher bald da bald dort neben ſeinem verein⸗

zelten Vorkommen als kleinere oder größere Epidemie auftritt . Es ſind die Blattern , welche
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in ihrer durch die Impfung gemilderten Form zwar , aber doch ſeit Jahren nie mehr erloſchen

ſind . Ferner werden wir einer bisher uns neuen Krankheit , der epidemiſchen Cerebroſpinal⸗

Meningitis begegnen und endlich der Cholera , von deren Zug durch Europa auch Baden

berührt wurde .

a. Die Maſern .

Die Maſern , eine Krankheit , welche faſt immer in irgend einem Theile des Landes herrſcht ,

welche ſtets in den ergriffenen Orten die Kinderwelt in großer Ausbreitung befällt , welcher über⸗

haupt nur die wenigſten Menſchen entgehen , welche alljährlich nicht nur eine geringe , ſondern oft

eine große Zahl von Opfern fordert , und eine weitere durch Nachkrankheiten , ſelbſt auf lange

hinaus durch Skropheln in ihrer Entwicklung zurückbringt , eine ſolche Krankheit wäre wohl ge⸗

eignet , die Sanitätspolizei zu einer ernſten Gegenwehr aufzufordern . Aber obwohl ſie nirgends

von ſelbſt entſteht , ſondern überall eingeſchleppt wird , ſo bietet ſie doch der Staatsverwaltung ſo

wenig Handhaben dar , um ſie abhalten oder vertilgen zu können , daß jene faſt die ganze Gegen -

wehr dem Einzelnen in die Hand geben muß . Denn nicht nur iſt die Empfänglichkeit für die

Maſern eine ganz allgemeine , ſondern die Anſteckung geſchieht ebeuſo in nächſter Nähe wie in

die Eutfernung , ſie geſchieht in allen Stadien der Krankheit , ſicher auh gu einer Beit , wo der

Ergriffene noch für geſund gehalten , den Verkehr , die Schule noch nicht meidet ; das Kontagium ,

jo flüchtig einerſeits , iſt doch wieder feſt an den Kleidern haftend und verſchlepphar ; und Her -

ſtörungsmittel desſelben ſind nicht bekannt .

Solche Verhältniſſe , welche begreiflich die Staatsverwaltung ohnmächtig machen , zwingen

ſie, von ſtrengeren Maßregeln abzuſehen , und auf Belehrung zur Vermeidung der Auſteckung und

zum richtigen Verhalten der Kranken ſich zu beſchränken .

Auch eine frühere Zeit , welche ſo ſehr bereit war , gegen anſteckende Krankheiten Abſper⸗

rungen anzuordnen , hat dies hier nie verſucht , wohl auch aus dem weiteren Grunde , weil ſie die

Krankheit zwar als anſteckend betrachtete , aber aus einem Miasma , aus Selbſtzeugung hervor —

gegangen , wogegen natürlich jede Abſonderung ohnmächtig und zwecklos wäre und nur eine Ent⸗

fernung aus der ſeucheentwickelnden Gegend helfen könnte .

Die Maſern treffen wir mit Beginn des Jahres 1865 gleichzeitig in vier von einander

getrennten Landestheilen , hauptſächlich in 2 Centren , in und um Freiburg in 3 Amtsbezirken und

in und um Karlsruhe in 3, außerdem an den beiden Endpunkten des Landes , im Amt Donaueſchingen

und Bonndorf und in mehreren an der Schweizergrenze gelegenen Ortſchaften des Seekreiſes in

unbedeutender Verbreitung , ſodann in der Pfalz in Heidelberg und in Schwetzingen . Zu Ende

des Jahres wurde eine Reihe von Ortſchaften der Aemter Radolfzell und Stockach heimgeſucht ,

was noch bis in das folgende Jahr herüberreichte , worauf aber in jener Gegend die Krankheit

erloſch . Dagegen ſeuchte ſie 1866 von Freiburg weiter nach Breiſach und Kenzingen , erſchien

dann in der Mitte des Landes in verbreiteter Epidemie in 9 Gemeinden der Bezirke Kork und

Lahr , hatte aber ihren hauptſächlichen Verbreitungsbezirk von der Pfalz aus im Kraichgau und

Odenwald bis nach Külsheim , in den Aemtern Eppingen , Sinsheim , Adelsheim , Mosbach , Eber⸗

bach, Buchen , Walldürn , Boxberg . Einzelne dieſer Epidemien ſpielten noch in das Jahr 1867

herüber , zumal in Adelsheim , Sinsheim , andere bildeten weitere Herde , ſo in Bretten , wo
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13 Gemeinden durchſeucht wurden . Indeß waren Mittel - und Oberrhein ganz frei geworden .

Erſt in den letzten 2 Monaten ſeuchte die Krankheit in den Bezirken Haslach , Gengenbach , Offen⸗

burg , Gernsbach und in einigen Dörfern um Carlsruhe und zog ſich theilweiſe bis in die erſten

Monate von 1868 hinüber . Sonſt aber hatte dieſes Jahr bei wohl vereinzelten kleineren Neſtern

doch feinen eigentlichen Herd aufzuweiſen . Im Jahr 1869 dagegen treffen wir wieder zwei Ver⸗

breitungsbezirke , während Oberland und Seegegend frei ſind , nämlich in den Aemtern Karlsruhe ,

Baden , Bruchſal , Wiesloch , Ettlingen , Pforzheim , Bretten und dann in denen von Heidelberg ,

Schwetzingen bis Weinheim , und fortgeſetzt oder unabhängig davon in Walldürn , Borberg , Ger⸗

lachsheim , Tauberbiſchofsheim , Wertheim .

Die Zahl der Kranken iſt bei ſolchen Krankheiten , wo die Kranken nicht einzeln aufge⸗

nommen werden können , die Mehrzahl nicht einmal ärztlich behandelt wird , nicht beizubringen .

Doch iſt von der Zahl der Todten ein Rückſchluß geſtattt . Im Jahr 1865 ſtarben an Maſern

im ganzen Lande 537 ; 1866 321 ; die ſchlimmſten Verhältniſſe in Külsheim , Buchen , Schwetzin⸗

gen ; 1867 131 ; 1868 66 ; 1869 490 .

Die Bezirke , welche die meiſten Sterbfälle erlitten , waren 1865 Emmendingen (45) , Wald⸗

kirch (53) , Durlach (98) , Pforzheim (40) , Bruchſal ( 51) und Wiesloch ( 51) ; 1866 blieben ſie

überall gering , höchſtens in Schwetzingen ( 19) und in Külsheim ( 14) ; 1867 und 1868 war

nirgends eine höhere Sterblichkeit , und 1869 nur in den Städten Karlsruhe ( 56) und Heidel⸗

berg (23) . Die Todesfälle , welche durch Nachkrankheiten bedingt werden , und welche indirekt noch

auf Rechnung der Maſern kommen , ſind darin nicht inbegriffen .

Wenn auch die Krankheit als eine häufig nicht ungefährliche und als eine ſehr anſteckende

erkannt ift , fo bleibt der Staatsverwaltung doch aus den oben angeführten Gründen faſt nur der

Weg der Belehrung zur Verhütung der Nachtheile derſelben . Dieſe wird in den ergriffenen Ge⸗
meinden , ſoweit ſie nicht der Arzt am Krankenbette ertheilt , durch öffentliche , vom Bezirksarzte aus -

gehende Verkündigungen in Abdruck oder mündlich gegeben . Zur Vermeidung weiterer Verbrei⸗

tung der Krankheit wird auch die zeitweiſe Schließung der Schule beim Ortsſchulrath beantragt .

b. Der Keuchhuſten .

Wenn auch die anſteckende Natur des Keuchhuſtens ſowie deſſen epidemiſche Verbreitung

feſtſteht , ſo gibt doch die Wiſſenſchaft in anderer Beziehung , in der Weſenheit der Krankheit , in

ihrer Entſtehung , ob herausgebildet aus einem einfachen Bronchialkatarrh oder nur bedingt durch

ein aufgenommenes Kontagium , der Staatsverwaltung nur wenig ſichern Anhalt , um die Kind⸗

heit vor der häufig verderblichen Krankheit ſichern zu können . Dazu kommt die lange Dauer

derſelben , und die ſo häufige Gutartigkeit , ſelbſt das Bedürfniß zu Geſtattung der freien Luft ,

daß ſelbſt zweckdienliche Vorſichtsmaßregeln erlahmen müſſen .

Die Epidemien des Keuchhuſtens , welche gerne denen der Maſern folgen oder voran⸗

gehen , thaten dies in einzelnen Bezirken , wie in Radolfzell , Stockach , Kork , Tauberbiſchofsheim ,

doch treffen wir ſie auch ſelbſtſtändig in allen Landestheilen , bald da bald dort . Im Ganzen

jedoch erhalten wir feine fo ſichere Kenntniß von denſelben , denn da die heilende , wie ſchützende

Hülfe eine ſehr zweifelhafte , und die Epidemien , zumal in der wärmeren Jahreszeit oft ſehr gut⸗

artig ſind , ſo unterbleibt häufig die Anzeige . Doch mögen die Sterbeziffern einen Anhalt ihrer



Verbreitung geben und zugleich zeigen, daß die Krankheit eine größere Beachtung verdiente . Sie

betrafen 1865 528 ; 1866 863 ; 1867 306; 1868 228 ; 1869 606 , wenn wir nicht anneh⸗

men dürfen , daß andere Bronchitiden daran theilnehmen . Die größere Sterblichkeit in den beiden

erſten Jahren gehört den mittlern und untern Landestheilen an . Die Sterblichkeit überhaupt aber zeigt ,

wie wünſchenswerth es wäre , einen allgemeineren Schutz gegen die Krankheit herſtellen zu können .

Doch iſt die Staatsverwaltung in den Mitteln dazu aus den oben angeführten Gründen noch

beſchränkter und lediglich auf die Belehrung angewieſen , und ſelbſt darin begegnet ſie , zumal auf

dem Lande , geringem Entgegenkommen .

ce Der Scharlach .

Der Scharlach , in der Art der Entſtehung wie der Verbreitung den Maſern ſich an⸗

reihend , iſt doch in ſo fern von denſelben verſchieden , daß er häufiger in Einzelfällen vorkommt

und daß er meiſt keine ſo großen Epidemien macht . Es geht daraus hervor , daß die ſubjektive

Empfänglichkeit dafür keine fo ausnahmsloſe iſt , daß die Anſteckung genauere Bedingungen vor⸗

ausſetzt , mögen ſie in der Grenze der Entfernung oder in der Haftbarkeit des Kontagiums liegen .

Dagegen birgt die Krankheit größere Gefahr für Leben und ſpätere Geſundheit und iſt deshalb

für die Staatsverwaltung eine wichtigere . Ein früher erhofftes Schutzmittel ( Belladonna ) erwies

ſich aber als trügeriſch und ein Tilgungsmittel des Anſteckungsſtoffes iſt nicht gefunden . Die

Thätigkeit der Sanitätspolizei bleibt deshalb auch hier ſehr beſchränkt .

In den Jahren 1865 wie 1866 zeigte ſich der Scharlach nur in vereinzelten Amtsbezir⸗

ken und zerſtreut , ohne daß man einen beſtimmten Gang des Weiterſchreitens beobachten konnte ,

und forderte wenige Opfer . Nur im Amte Bruchſal verzeichnen wir im Herbſt 1866 eine mör⸗

deriſche Epidemie in Oeſtringen , einem Orte von 2453 Einwohnern mit 42 Todesfällen . Gegen

Ende des Jahres aber ſchon bildeten ſich einige größere Herde , in Eppingen , beſonders in Heidel⸗

berg , und die folgenden zwei Jahre ſind ausgezeichnet durch verbreitete und theilweiſe ſehr ver —

derbliche Epidemien von Scharlach . Er durchſeuchte bald nur cingene Gemeinden , bald gange

Bezirke , und während er in den einen als leichte Krankheit vorüberging , geſtaltete ex fich in an -

dern als eine ſehr mörderiſche Seuche . Den hauptſächlichſten Verbreitungsbezirk bildete aber der

ehemalige Unterrheinkreis , im Jahr 1867 , bis Mosbach , das folgende Jahr weiter hinab bis

Buchen und Boxberg und 1869 bis Walldürn und Tauberbiſchofsheim . Landaufwärts drang

die Krankheit in dieſen 3 Jahren , vorrückend bis Raſtatt , Gernsbach , Baden , Lahr , nicht in

größerem Zuge , ſondern mehr nur einzelne Gemeinden ergreifend . Im Oberlande und in der

Seegegend zeigte ſie ſich in dieſen 5 Jahren kaum vereinzelt . Die Sterblichkeit war oft eine ſehr

bedeutende . Die ſchlimmſten Zahlen treffen wir in Neudorf ( Bruchſal ) auf 1114 Einwohner

7 20 , Eggenſtein ( Karlsruhe ) auf 1464 Einwohner F 44 , ebenſo im Bezirke Heidelberg in Kirch⸗

heim auf 2182 Einwohner T 43 , Nußloch auf 2449 7 20, Sandhauſen auf 2253 50 , Leimen

auf 1728 7 28, dann in Eberbach auf 4136 Einwohner 7 77, Billigheim ( Mosbach ) auf 931

Einwohner 7 33 , Neulußheim ( Schwetzingen ) auf 991 Einwohner 7 25, Oftersheim auf 1569

Einwohner 7 25, Bobſtadt ( Boxberg ) auf 732 Einwohner + 34 .

Der Geſammtverluſt durch Scharlach in dieſen fünf Jahren beläuft ſich auf : 1865 160 ;
1866 193 ; 1867 733 ; 1868 949 ; 1869 923 .
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Aus dieſen Ueberſichten ift beſonders hervorzuheben , wie in den eigentlichen Städten der

Scharlach keine ſo allgemeine Verbreitung findet , und zumal im Allgemeinen milder verläuft ,

während er in einzelnen Landgemeinden ſo verheerend auftritt .

Karlsruhe mit 32,000 Einwohnern weist in den vorliegenden 5 Jahren nur 27 , Mann⸗

heim mit 34,000 Einwohnern nur 50 Sterbefälle auf , während die Todesziffer in einzelnen

Dörfern bis auf 4¼ %, der Bevölkerung ſteigt . Es iſt dies ein bedeutſamer Fingerzeig , daß

die durch Wohlſtand und Bildung verbeſſerten häuslichen Verhältniſſe auch die beſten Schutzmittel

gegen die Verheerungen der Krankheiten ſind .

Die ſtaatliche Aufſicht nimmt es deshalb auch bei dieſer Krankheit ernſter , wenn ſie im

Ganzen auch hier auf Belehrung ſich beſchränkt ſieht , doh betont ſie mehr die große Anſteckungs⸗

fähigkeit der Krankheit , welcher durch Unterlaſſung der auf dem Lande ſo allgemein üblichen Kran⸗

kenbeſuche entgangen werden kann , und benutzt häufiger das Mittel des Schluſſes der Schule , als

desjenigen Vereinigungspunktes , von welchem ſo viele Auſteckungen ausgehen .

Wenn ſich in der Verbreitungsweiſe dieſer geſchilderten epidemiſchen Krankheiten auch kein

beſtimmter Gang von Ort zu Ort , von Bezirk gu Bezirk , ja oft nicht einmal die Urſprungs⸗

ſtätte nachweiſen läßt , ſo iſt doch aus ihrer Häufung in einzelnen Gegenden und ihrem Fort⸗

ſchreiten nach gewiſſen Richtungen eine Verbreitung durch Uebertragung unverkennbar , außerdem

aber koumen Ortsepidemien vor , wo nachweisbar vom erſten eingeſchleppten Falle aus die Straße

und die gange Gemeinde infizirt wurde . - 3 ift faum mehr zweifelhaft , daß nur die Anſteckung

die Entſtehung und Verbreitung vermittelt .

d. Diphtheritis .

Die früher bei uns nur wenig bekannte und nur vereinzelt auftretende Krankheit , der

Rachenkroup , bösartige Bräune , Diphtheritis , nahm in den letzten Jahren die

Aufmerkſamkeit in hohem Grad in Auſpruch . Während ſie ſich bisher in größerer Verbreitung

nur bei Epidemien von Scharlach , welche ſie zu bösartigen machte , gezeigt hatte , ſo begann ſie

etwa ſeit dem Jahr 1866 ſowohl mit Scharlach , neben Scharlach , aber auch ganz ſelbſtſtändig ohne

denſelben in mehr oder weniger gehäufter Weiſe aufzutreten . Vom Jahr 1867 an gewahren wir

ſchon ganze Epidemien , wie in den Bezirken Staufen , Emmendingen ( 7 68) , im Renchthale , nicht

durch Scharlach veranlaßt , während in Heidelberg der Scharlach wenigſtens neben dieſer Krank —

heit vorkam . Die Höhe erreichte ſie wohl im Jahre 1868 . Hier wird ihr ſelbſtſtändiges Auf⸗

treten auffallender . Wenn ſie auch hier im Unterrheinkreiſe , wo Scharlach herrſchte , vielfach ſich

zeigte , ſo war dies weniger merkwürdig , doch erſchien ſie in jenem Jahre gerade in Gegenden , wo

Scharlach entweder gar nicht oder nur in geringem Grade vorkam ; dies war in der Seegegend

und auf dem hohen Schwarzwalde der Fall . Die Inſel Reichenau war von einer langdauern⸗

den Epidemie heimgeſucht , welche 24 Opfer forderte , gleichzeitig war der Bezirk Conſtanz , jedoch

die Stadt in ſehr geringem Grade betheiligt . In Meersburg , Salem , Radolfzell , Engen kam es

zu Epidemien . Dieſelben ſeuchen nicht ſchnell durch , ſondern haben die Eigenthümlichkeit , Monate ,

über cin Jahr lang die Gegend gu bedrohen, fich eine Zeit lang einzuniſten , bis fie endlich wieder

verſchwinden . Im Bezirk Engen verurſachte ſie 1867 12 , 1868 38 Todesfälle . Auf dem

Schwarzwalde ſteht Villingen mit 27 , Triberg mit 31 , St . Blaſien mit 32 Sterbfällen . Im
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Jahr 1869 finden wir die Krankheit noch da und dort ohne größere Herde. Mehr verbreitet

finden wir ſie im Bezirke Wertheim , 155 Erkrankungen mit 29 Todesfällen , wo gerade der bis

gegen jene Gegend vorgerückte Scharlach dort Halt gemacht hatte . In manchen Bezirken ging
ſie nach und nach in katarrhaliſche Anginen über .

Wenn auch ſicher iſt , daß bei der Aufmerkſamkeit , welche jetzt überall dieſer Krankheit von
der Bevölkerung zugewendet wird , viele Fälle mit unterlaufen , welche andern Arten von Anginen
angehören , und welche neben den diphtheritiſchen vorkommen , ſo iſt doch unbeſtritten , daß wie an⸗
derwärts ſo auch in unſerem Lande die Diphtheritis in einer Weiſe ſich eingeniſtet hat , daß ſie
als einzelne Krankheit , abgeſehen von den Epidemien , in faſt allen Bezirken eine nicht mehr un⸗
gewöhnliche Erſcheinung iſt .

Eine ungelöſte Frage noh ift ihre Beziehung zum Scharlach . Unter Verhältniſſen , wo
ſie neben dem Scharlach aber mit beſtimmtem Ausſchluß der exanthematiſchen Erſcheinungen auf⸗

tritt , liegt die Annahme nahe , daß ſie die Scharlachkrankheit ſelbſt unter anderer Form ſei . Wo
ſie entfernt von Scharlach ſelbſtſtändige Epidemien bildet , hat jene Annahme geringere Wahrſchein —
lichkeit . Zur Löſung werden etwaige künftige Scharlachepidemien beitragen , um zu erproben , ob
eine frühere Diphtheritis die Empfänglichkeit für Scharlach getilgt hat .

Als dieſe Krankheit epidemiſch auftrat , und ſich in hohem Grade anſteckend erwies , ſo
wurde es auch Aufgabe der Staatsverwaltung , die Bevölkerung möglichſt vor ihr zu ſchützen.
Dies konnte jedoch auch hier nur durch Belehrung geſchehen . Wir überließen es den Bezirksärzten,
nach Maßgabe der Verhältniſſe eine ſolche zu verfaſſen , indem wir in einem Erlaſſe vom 24 . No⸗
vember 1868 fie über die Geſichtspunkte verſtändigten . Die Vorſicht mußte hier auch ſich
darauf ausdehnen , vor gemeinſchaftlicher Benutzung von Eſſ⸗ und Trinkgeſchirren , vor naher Be⸗
rührung des Athems , vor gemeinſamen Betten u. dgl. zu warnen .

e. Cerebroſpinal⸗Meningitis .
Im Jahr 1865 war zuerſt in den Garniſonsſtädten Raſtatt und Karlsruhe in ſehr

ſtürmiſcher Weiſe eine bisher in Süddeutſchland unbekannt gebliebene Krankheit aufgetreten , die

Cerebroſpinal - Meningitis , vom Volke bald mit dem bezeichnenden Namen Genick⸗
krampf belegt . Sie verlief ſehr raſch unter den Erſcheinungen zeiner Entzündung der Hirn⸗
und Rückenmarkshäute , führte ſchnell zum Tode unter Abſetzung eines maſſenhaften fibrinös⸗eiterigen
Exſudates , oder hinterließ Lähmungen , Taubheit , oder führte nach kürzerer oder längerer Rekon⸗
valescenz gur Geneſung . Dieſe Kraukheit trug epidemiſchen Charakter und kam bald in einer großen

Reihe von Bezirken vor . Sie ergriff zwar nie viele Perſonen an einem Orte , geſtaltete ſich aber
zumal Anfangs ſehr gefährlich — man zählte 705 Kranke und 181 Todte —, dann begegnete
man ihr im darauf folgenden Jahre ebenfalls noch häufig , doch mehr in vereinzelten Fällen ,
ſeither aber ift fie faſt wieder verſchollen .

Die Krankheit war feit etwa 25 Jahren in Frankreich aus Garniſonen bekannt , wo ſie
oft ausſchließlich nur das Militär befiel , ſie war jetzt , ehe ſie zu uns kam, im Nordoſten Deutſch⸗
lands beobachtet worden , ſie erſchien epidemiſch, als eine Infektionskrankheit , doch iſt es bis jetzt
in keiner Weiſe gelungen , nur entfernt die Urſachen aufzufinden , welche ihre Entſtehung veranlaſſen .
Wir waren deshalb auch nicht in der Lage , irgend welche Schutzmaßregeln gegen die Krankheit
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zu empfehlen . Unſer Beſtreben ging dahin , wenigſtens das vollſtändige Material in unſerem

Lande zu ſammeln , welches nur durch Beihilfe der praktiſchen Aerzte zu beſchaffen war . Wir

wendeten uns deshalb in einem Aufrufe vom 15 . Mai 1865 ( Anzeigebl . Nr . 19) an dieſelben ,

jedoch mit nur ſehr geringem Erfolg .

f. Die Cholera .

In den Zeitpunkt , welchen wir zu ſchildern haben , fällt auch die letzte Epidemie der Cholera .

Dieſelbe wurde in unmittelbarem Zuſammenhange mit den Ereigniſſen des Krieges im Auguſt

1866 durch Truppentheile der f. preuß . Mainarmee eingeſchleppt und in die badiſche Main - und

Taubergegend und den Odenwald verbreitet . Dieſelbe hat auf Grund genauer thatſächlicher Er -

hebungen bereits eine amtliche Darſtellung erfahren . ?) Wir dürfen deshalb dies als bekannt

vorausſetzen , und begnügen uns mit Wiederholung der Schlußzahlen .
Die Epidemie begann am 2. Auguſt 1866 in Schönfeld , ergriff 10 Orte der Main⸗

und Taubergegend und des badiſchen Odeuwaldes und dauerte im letzten ( Grünsfeld ) bis 10 Okto⸗

ber . Ihre Verbreitung und Heftigkeit zeichnet ſich in folgenden Zahlen .

Ein⸗ Kranke in Prozenten davon in Prozenten

8 wohner der Einw. geſtorben der Einw. der Kranken

Wertheim 3383 64 Ís 28 O,s2 43 ,

Freudenberg 1640. 42 2,5 23 Ti Då ,

Külsheim 1951 21 E 11 0,%5 52

Schönfeld 524 166 31 ; 55 10, 33n

Gerchsheim 895 61 6,5 32 3,5 52,4

Ilmſpan 421 97 23 34 8 35

Grünsfeld Ho m 23 T 2i

Gerlachsheim 1245 90 7 „
2

19 To 1757

Dittigheim 1037 225 2 66 6,3 29

Walldürn 3339 827 24r 113 3,3 13 ,

15,893 1774 11 , 404 255 22 %

Außer dieſen Ortsepidemien kamen noch vereinzelte Fälle vor innerhalb des Choleragebietes

in 25 Ortſchaften , 63 Kranke und 24 Todte , und durch Verſchleppungen in weitere Ferne 63

Kranke mit 41 Todten in 8 Orten .

Im Ganzen zählte alſo die Epidemie 1900 Kranke und 469 Todte .

Da im Jahr 1867 die Seuche in Europa noch nicht erloſchen war , und ſowohl in Nord⸗

deutſchland wie auch in Italien ſich erhielt , ſo erfolgten auch da und dort noch Ausſtrahlungen .

In unſerm Lande hatten wir ohne nachweisbaren Zuſammenhang im Wolfsbrunnenthälchen
bei Heidelberg , Gemeinde Schlierbach , im Juni eine kleine Epidemie von 20 Erkrankungen mit

5 Sterbfällen und in der Umgebung , Bammenthal , Heidelberg , Kirchheim, Wieblingen 19 weitere ,

*) Dr . R. Volz , die Cholera auf dem badiſchen Krlegsſchauplatze im Sommer 1866 . Amtlicher Be⸗

richt . Erſtattet durch den Obermedizinalrath an das großherzogliche badiſche Miniſterium des Innern . Mit einem

Beilagenheft . Karlsruhe 1867 . Chr . Fr . Müller ' ſche Hofbuchhandlung .
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wovon 9 ſtarben . Da heſſiſche ( Gernsheim ) und rheinpfälziſche Orte ( Frieſenheim ) faſt vor den
Thoren von Mannheim , nicht unbedeutend ergriffen waren , ſo gab es auch in Mannheim 16 Er⸗
krankungen mit 11 Sterbfällen , und in Sandhofen bildete ſich eine kleine Epidemie aus mit 24
Kranken und 5 Todten . Eine andere ſolche wurde mitten im Lande , in Diersburg bei Offenburg
beobachtet mit 30 Kranken , doch nur 3 Todten . Später brachte man in Erfahrung , daß ſie⸗
wohl durch einen Beſucher aus einem Choleraorte am Niederrhein verurſacht war .

Die Schutzmaßregeln , welche im Jahr 1866 in ſehr umfaſſender Weiſe ausgeführt und 1867

ſoweit nöthig wiederholt wurden , beſtanden theils in öffentlichen Belehrungen , theils in polizeilichen
Verordnungen . Dieſe betrafen als vorkehrende die öffentliche Reinlichkeit , die ſtete Desinfektion
der Abtritte auf den Bahnhöfen und in ergriffenen Orten , durch ein beſonderes Perſonal ausge⸗
führt , nach Ausbruch der Krankheit in regelmäßiger Desinfektion und Entfernung der Cholera⸗
ſtühle und des Grubeninhaltes , in möglichſter Abſonderung des Kranken , in Bezeichnung der

Cholerahäuſer , wo es nothwendig erachtet wurde , durch Warnungstafeln . Der Verkehr wurde

nicht amtlich gehemmt , doch trat man auch der Anordnung nicht entgegen , als 1866 in einigen ,
Gemeinden Bannſperre angelegt wurde . Ein Gebot der Anzeige einer jeden Erkrankung von
Seiten der Aerzte und der Angehörigen ſicherte die einzelnen Ausführungen .

Als im Herbſt 1867 eine heftige Epidemie in Zürich ausbrach , und zu gleicher Zeit die

ſtets ſehr beſuchte Wallfahrt nach Maria Einſiedeln ſtattfand , welche die Gefahr der Einſchleppung
nahe legte , ſo wurde dieſer durch umſichtige Maßregeln begegnet . Außer einer Abmahnung von
der Wallfahrt , welche das erzbiſchöfliche Ordinariat bereitwillig erließ , wurde wieder die Des⸗

infektion der Bahnhöfe angeordnet , die Fahrerleichterungen (ſog. Pilgerbillete) aufgehoben , und die

Rückkehrenden in den Gemeinden beaufſichtigt . So ereigneten ſich nur 2 Erkrankungen in Frei⸗
burg und 1 in Unterglashütten , Amt Meßlirch .

g. Der Typhus ,
in der Form des Abdominaltyphus , iſt die Krankheit unſeres Zeitalters , welche — mit unſern
Lebensverhältniſſen zuſammenhängend — aus lokalen Urſachen von bald beſchränktem bald um⸗

faſſendem Umfange entſprungen , faſt in allen Bezirken vorkommt , hier nur Einzelne ergreift , dort

durch weitere Verbreitung der Urſachen und durch Uebertragung kleinere und größere Epidemien
bildet , bald nur Hausepidemien , bald Ortsepidemien , ohne ſich — bedingt durch die beſchränkte
lokale oder perſönliche Natur ſeiner Urſachen — über größere Bezirke auszudehnen.

Unter ſolchen Verhältniſſen iſt der Begriff einer Epidemie ein ſchwankender .
Im Jahr 1865 beobachtete man im Spätherbſte in mehreren Gegenden größere oder

kleinere Epidemien , und ſetzte ſie in Verbindung mit dem vorangegangenen heißen Sommer , der

Austrocknung ſtehender Waſſer , dem Tiefſtande der Horizontalwaſſer . Im Wieſenthale kamen
in mehreren Gemeinden der Aemter Lörrach und Schopfheim Typhusfälle vor , welche in nach⸗
weisbarem Zuſammenhang mit einer größeren Epidemie in Baſel ſtanden . Ferner ſind zu ver⸗

zeichnen lokale Epidemien in Oberhauſen am Rhein ( 42 + ) , in Wöſſingen und Rinklingen ,
Amt Bretten , bei großem Waſſermangel in erſterem Orte , wo auch 2 Jahre vorher der Typhus
geherrſcht hatte . Im Bezirke Philippsburg in der Stadt ſelbſt ( 25 + 3 ) in Kronau ( 86 7 ( A
Huttenheim ( 30 . ) , ſodann in dem an den Bezirk angrenzenden Rusheim ( 61 F+ ) , wo
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wiederholt ſchon ſolche Epidemien gehaust . In allen dieſen Orten wurde man auf Ausdünſtungen

hingeführt , welche den Rheinniederungen entſtiegen , ſo daß die Krankheit ſich meiſt auf beſtimmte

Straßen beſchränkte . Ebenſo im Bezirke Schwetzingen , in Hockenheim, Brühl , Plankſtadt ; in

Hilpertsau im Murgthale ( 15 F ) ; in dem hochgelegenen Dorfe Kieſelbronn bei Pforzheim

( 91 +- 12) , wo die Pumpbrunnen ganz ausgeblieben waren und das Trinkwaſſer aus einem

Wieſengelände herbeigeleitet wurde . Auch im Erfthale , Amt Walldürn , in Gerichsſtätten wurde

die Austrocknung des Baches als Urſache der dortigen kleinen Epidemie bezeichnet ; in Buch am

Ahorn , Amt Tauberbiſchofsheim , wurde der Grund eher in ſumpfiger Wieſenausdünſtung geſucht.

Im Jahre 1866 ſind Epidemien zu erwähnen im Bezirke Engen in 3 Orten , beſonders

unter Eiſenbahnarbeitern , in Emmingen ( 61 5 10) , Möhringen ( 69 + 16) , Hattingen T 16, in

Hägelberg , Amt Lörrach , ( 21 Kranke y ) , iu Bickenſohl , Amt Breiſach , ( 29 F ) , in Eppingen

( 31 Kranke) , in Richen ( 13 f 2) und in Eſchelbronn , Amt Sinsheim , ( 44 ) . In letzterem

Orte wurde die ſumpfige Lage, in andern das ſchlechte Trinkwaſſer aus verſchlammten , nahe bei

Dungſtätten ſtehenden Brunnen als Urſache bezüchtigt , und in Eppingen und Richen haben chemiſche

Unterſuchungen auch Ammoniak , Nitrate und organiſche Stoffe darin nachgewieſen.

Das Jahr 1867 lieferte die folgenden Epidemien : Bieſendorf ( 49 7 ) , im gleichen

Amte Eugen , wo das Jahr vorher 3 andere Gemeinden Typhen zu beſtehen hatten ; in andern

Orten des Amtes ſtarben 16 an Typhus ; im Amte Stockach in Eigeltingen ( 40 f ) , in

Münchhof , Gemeinde Homberg ( 51 F ) ; Ober⸗ - und Unterlenzkirch , Amt Neuſtadt , mit etwa

30 . , wovon 7 ſtarben , im ganzen Amtsbezirke F 20 ; Hotlingen , Amt Säckingen , mit 20 K.

und 7 Todten , im ganzen Amtsbezirke $ 15 ; Baden mit 20 K. und 6 Todesfällen ; Beiertheim

bei Karlsruhe gleichfalls mit 6 Todesfällen ; Dielheim , Amt Wiesloch , 32 Kranke ohne einen

Todesfall ; Plankſtadt , Amt Schwetzingen mit 5 Sterbfällen , im ganzen Amte 21 ; Handſchuchs⸗

heim bei Heidelberg 90 K. + 12, in Heidelberg ſelbſt 7 22 ; Wertheim 129 K. t 20 , um fo

erheblicher , als die Epidemie eigentlich nur in 2 Straßen hauste .

Im folgenden Jahr 1868 ſeuchte der Typhus in mäßigem Grade in Reichenthal , Amt

Gernsbach , in Mönchzell, Bezirk Neckargemünd ( 16 + ) ; in Adelshofen ( B4 F 3) und Lands⸗

hauſen ( 31 F ) , Amt Eppingen , in Michelfeld ( 28 T ) , Amt Sinsheim , in Kützbrunn ( 38 t ) ,

und auch im Jahr 1869 haben wir Epidemien nur in Steißlingen , Amt Stockach , von ſehr

lokaler Beſchaffenheit ( 10 5 4 , ebenſo in Eimeldingen , Amt Lörrach ( 18 7 ) , in Auenheim , Amt

Kork , noch beſchränkter. Dagegen verbreitete ſich die Krankheit heftiger in Deutſch⸗Neureuth ( 90 . 7)

und in Liedolsheim ( 69 + 13) , Uinfenpeim ( 22 + 1) bei Karlsruhe , in Rheinsheim , Bezirk Phi⸗

lippsburg ( 18 F ) , in Sulzfeld , Amt Eppingen ( 12 J ) . Die größte Wichtigkeit hatte die

Krankheit wohl in dem ohnehin oft von ihr heimgeſuchten Heidelberg ( 184 7 21) . Gine achtſame

Unterſuchung nach den Urſachen , welche der naturwiſſenſchaftliche Verein veranlaßte und deren Er⸗

gebniſſe er in einer beſondern Denkſchrift “) niederlegte , führte auf ein ſchlechtes altes Kanalſyſtem ,

auf fehlerhafte Senkgruben und mangelhafte Brunnen .

Dr , Mittermaier , Die Reinigung und Entwäſſerung der Stadt Heidelberg . Denkſchrift der von

dem Heidelberger naturhiſtoriſch⸗mediz . Verein erwählten Kommiſſion : „Dr. Dr .
ich

Oan D .
5 ý ſſion: Prof , Dr. Dr. Friedreich , Knauff , Mittermaier ,



Ju den größern Städten , Mannheim , Karlsruhe , Freiburg finden wir in dieſen 5 Jahren
keine Epidemien . Daß der Typhus unter ſolchen Verhältniſſen Jahr aus Jahr ein ſeine Er⸗

krankungen dort findet , iſt bekannt , doch zeigen die Sterblichkeitszahlen , daß dies nur in mäßigem

Grade der Fall war :

Karlsruhe , 1865 7 28 ; 1866 f 35 ; 1867 f 20 ; 1868 + 7; 1869 f 10 .

Mannheim , " n" 25 " n 18
1" " 24 n" n 18 n" n 23.

Freiburg PASI 21 n 1"
28 " 1" 19 1 n 17 1 " 33.

Es iſt nicht zu verkennen , daß bei all dieſen Epidemien die Verbreitung vielfach durch

Anſteckung geſchieht , daß ſie auf die Angehörigen , auf die Nachbarſchaft weiter greift ; es iſt eher
der häufigere Fall , daß in einer Familie , in einem Hauſe mehrere Erkrankungen ſich folgen .

Wir ſahen , daß die Sterblichkeit bei der für ſehr gefährlich geltenden Krankheit dennoch

oft eine geringe iſt . Wenn dies auch häufig durch einen minder hohen Grad derſelben bedingt

iſt , ſo bietet doch die Behandlung mit Kaltwaſſer eine Methode , um die Gefahr bedeutend zu

mindern . Wir ſahen dies bei mehreren der obigen Epidemien , und können als erfreulich hervor⸗

heben , daß ſie ſelbſt auf dem Lande nicht den Widerſprüchen begegnet , welche man vermuthen
könnte . Doch iſt es eine verſtändige Pflege , welcher deren Ausführung bedarf .

Der Typhus erſcheint bekanntlich häufiger noch ſporadiſch als epidemiſch , und iſt in jenen

Fällen von ganz beſchränkt örtlichen und ſelbſt perſönlichen Urſachen abhängig , ſo daß er als ver⸗

einzelt nicht zur Kenntniß der Behörden zu kommen hat . Erſt mit deſſen weiterer Verbreitung

kann deren Aufgabe beginnen . Obwohl er häufig durch Auſteckung ſich fortpflanzt , wenn auch

nur auf die nächſte Nachbarſchaft und bei geuauerem Verkehr , ſo liegen die Urſachen ſeiner erſten

Entſtehung nach den jetzigen Annahmen in miasmatiſchen Verhältniſſen , in Ausdünſtungen , welche

faulenden Waſſern , welche dem mit ſich zerſetzenden thieriſchen und pflanzlichen Stoffen erfüllten

Erdreiche entſteigen , in Beimiſchung derſelben zum Trinkwaſſer , in dumpfen überfüllten Wohnungen ,
iu Schmutz und Unreinlichkeit .

Es iſt ſomit Aufgabe der Sanitäts⸗Polizei : Entferuung der Urſachen , Verhütung der

Weiterverbreitung und Tilgung des Anſteckungsſtoffes .

Unſere Bemühungen gehen deshalb bei Epidemien von Typhus zuerſt immer auf Er⸗

forſchung der Urſache und auf möglichſte Beſeitigung derſelben . Wenn ſie in einem ſchlechten

Trinkwaſſer vermuthet wird , ſo kaun der Brunnen leicht geſchloſſen werden ; wenn aber die Ur⸗

ſache wie meiſtens in den Verhältniſſen des Bodens , der Bauart , in einer durch Armuth bedingten

Lebensweiſe zu finden gemeint wird , ſo iſt ſie ſelten alsbald zu entfernen und hängt mit der Ent⸗

wicklung der durch die Wiſſenſchaft fortſchreitenden allgemeinen Kultur und Bildung zuſammen .

Die Tilgung des Anſteckungsſtoffes , den man in den ſich zerſetzenden Fäkalſtoffen ſuchte ,

wurde nur mit ſehr zweifelhaftem Erfolge verſucht durch Beimiſchung von Eiſenvitriollöſung , die .
Luft mit Chlordämpfen erfüllt , beſſer jetzt durch Zuſtrömen ſtets friſcher Luft gereinigt .

Der Schutz vor Anſteckung und vor Weiterverbreitung muß deshalb mehr durch Belehrung ,

durch ein angemeſſenes Verhalten erzielt werden .
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h. Die Ruhr .

Bon der Nuhr blicb das Land diefe 5 Jahre hindurch und läuger ſchon vollſtändig

verſchont.

i . Die Blattern .

Weiter haben wir der Blattern zu gedenken. Sie ſind diejenige Krankheit , welche ſeit

Jahren fortwährend zerſtreut im ganzen Lande vorkommt , bald nur in vereinzelten Fällen , bald

in gehäufterer Weiſe bis zu dem Ausdruck einer Epidemie , ſelten bei Ungeimpften , deren es immer

nur wenige gibt , als ächte Variola , faſt durchgängig in der durch die Impfung gemilderten Form

der Variolois , ſtets eingeſchleppt oder durch Anſteckung weiter verpflanzt , von deren jedem einzelnen

Falle die Sanitätspolizei Kenntniß erhält . Wir ſind deshalb in der Lage , jede Erkrankung , ſo⸗

fern ſie nicht verheimlicht iſt , zu erfahren , zu verzeichnen und ſanitätspolizeilich zu behandeln .

Wir haben bisher darauf ſtrenge gehalten , weil nur die vollſtändige Kenntniß der Zahlen

und Thatſachen es uns möglich macht , in einer immer noch in Frage geſtellten und noch nicht

abgeſchloſſenen Sache ſtets entſprechende faktiſche Nachweiſe bereit zu haben .

Da das Großherzogthum mit ſeinen langgeſtreckten Grenzen Nachbarn berührt , bei denen

nicht überall Impfzwang beſteht (Frankreich , Schweiz ) , oder wo er nur mangelhaft geübt wird

( Württemberg ) , ſo ſind Einſchleppungen nichts ungewöhnliches .

Die BlatternStatiſtik , wie ſie ſich in dieſen 5 Jahren ergab , ift mm folgende:

Im Jahr 1865 kamen Blattern in 42 Amtsbezirken von 59 vor , in größerer Häufigkeit

in den Bezirken von Konſtanz , Ueberlingen , St . Blaſien , Lörrach und Schopfheim , in beiden

letztern von Baſel übergetragen , wo ſie ſich zur eigentlichen Epidemie geſtaltet hatten ; Offenburg ,

Pforzheim , Bretten , Eppingen , Mannheim , Mosbach . Geſammtzahl 1081 , Sterbfälle 79 ; darunter

befinden ſich 25 Ungeimpfte mit 7 Sterbfällen . 1866 traten ſie in 47 Bezirken auf . Mehr als

vereinzelt geſchah dies in Lörrach ( 38 + ) , Shopfheim ( 27 F ) , Staufen ( 33 F ) , St . Bla -

fien ( 71 + ) , Müllheim ( 63 t ), Wolfach ( 42 F ), Offenburg ( 112 F ) , Raſtatt ( 23 + ) ,

Gernsbach , ( 97 + ), Ettlingen ( 69 + ) , Pforzheim ( 81 F 11) , Karlsruhe ( 32 + ) , Bruh -

jat ( 27 + ) , Wiesloch ( 170 + ) , Heidelberg ( 109 F ). Geſammtzahl der Erkrankten 1417 ,

der Sterbfälle 88, der Ungeimpften 65 , von denen 22 ſtarben .

1867 in 46 Bezirken in 210 Gemeinden . In einzelnen Bezirken ſeuchten die Blattern

durch viele Monate ohne Unterbrechung weiter , wenn auch nur mit einem ſteten Beſtande von

einigen Kranken . So in den Bezirken Engen ( 234 + ), Baden ( 140 F 15) , Ettlingen ( 153 7 19) ,

Gernsbach ( 225 f ) , Philippsburg ( 111 7 ) , Tauberbiſchofsheim ( 110 f ) , wozu wohl jedes⸗
mal noch eine Anzahl nicht bekannt gewordener Fälle zugezählt werden darf .

Geſammtzahl 1918 , Sterbfälle 99, darunter 71 Ungeimpfte , von denen 26 ſtarben .

Im Jahr 1868 treffen wir Blattern in 54 Amtsbezirken , das Jahr , welches die größte

Zahl der Fälle aufweist . Von einzelnen Bezirken treten hervor Villingen ( 146 f ) , Müllheim

ai . ) , Bühl ( 139 F 17) , Boxberg ( 104 f 11) , Heidelberg ( 130 f 11) , Tauberbiſchofsheim

＋ 16) .



Geſammtzahl der Blatterkranken 1948 , der Sterbfälle 137 , Zahl der erkrankten Un⸗

geimpften 64, wovon ſtarben 28 .

Im Jahr 1869 iſt ein bedeutender Rückgang bemerklich . Die Blattern traten nur in
43 Bezirken auf , bis zur epidemiſchen Verbreitung nur in Villingen ( 108 7 ) , Tauberbiſchofs⸗
heim ( 276 + 4 ) Walldürn ( 146 F 13) , Wertheim ( 110 ț 17) , mit Ausnahme des letztern
Bezirks in Fortſetzung des vorhergehenden Jahres . Geſammtzahl 1122 + 53 , darunter Un -

geimpfte 52 + 11 .

Es verdient erwähnt zu werden , daß im Amtsbezirke Durlach , wo ſeit einer größern
Reihe von Jahren durch den Eifer des Bezirksarztes , Medizinalrath Kreuzer die Revaccination
der Schulkinder ganz herkömmlich geworden , im einzigen Jahre 1867 ein mehr dls gang verein -

zeltes Auftreten von Blattern , 64, ſtattfand , während in den beiden letzten Jahren kein einziger
Fall fich ereignete , und in den beiden erſten noch bezeichnender vereinzelte Fälle nie weitere Ver —

breitung veranlaßten . ( Noch auffälliger iſt die geringe Betheiligung , welche Durlach ſelbſt in

unſerer jetzigen allgemeinen Blatternnoth behauptet . )Fae
ON Geſammtzahl der Erkrankungen in den vorgetragenen 5 Jahren beträgt ſomit 7486 ,

der Todesfälle 456 . Einzeln gerechnet beträgt die Zahl der Blatternerkrankungen Geimpfter
7209 , davon ftarben 362 , der Ungeimpften 280 + 94, ſonach

Geſannnterkrankungen . . . 7486 + 456 oder 6,4 %.
Erkrankungen Geimpfter . . . 7209 7 362 „ 50 %.

1ñAUlgeimpfter . 280 f 94 „ 33,40 ,

Solche Zahlen ſind die ſprechendſte Empfehlung der Impfung .
Bei keiner anſteckenden Krankheit hat die Staatsverwaltung ſo eingehende Schutzvor⸗

kehrungen getroffen als bei den Blattern , da einerſeits die unausgeſetzten Verheerungen Der
vorigen Jahrhunderte und dann die Möglichkeit einer nahezu vollkommenen Sicherung dazu
aufforderte .

Als erſte Maßregel der Vorbeugung beſteht der direkte Impfzwang im erſten Lebeusjahre ,
ſeit 1815 ( Miniſtver . v. 17 . April 1815 Rggsbl . Nr . . ) feſtgeſetzt , durch Poliz. Str . -G. vom
31 . Okt . 1863 , § 85 erneuert , durch Miniſtver . v. 30 . Mai 1865 geregelt . Bei der direkten

Durchführung desſelben hat man von den früheren weiteren indirekten Zwangsmitteln , dem Nach⸗
weiſe der Impfung gelegentlich der Schulaufnahme , der Verehlichung ꝛe. Umgang genommen .
Hiezu treten die polizeilichen Maßregeln zum Schutze gegen Weiterverbreitung bei wirklichem Aus⸗

bruch von Blattern . Die Zwangsvorkehrungen in dieſer Hinſicht wurden durch obige Miniſterial —
verordnung etwas ermäßigt , da man die Erfahrung gemacht hatte , daß man einem zu ſehr
ſtörenden Zwange ſich eher durch Verheimlichung der Krankheit zu entziehen trachtete . Es wurde

deshalb die früher durch einen eigenen Wächter geſicherte abſolute Abſperrung des Kranken und

ſeiner Angehörigen dahin gemildert , dağ die Abſonderung nur der Perſon des Krauken ſelbſt und
deſſen Wärter und zwar inſolange bei Strafvermeidung auferlegt wird , bis der Bezirksarzt oder
ſein Stellvertreter die Gefahr der Anſteckung für beſeitigt erklärt , und Räumlichkeit , Wäſche ꝛc.
in der vorgeſchriebenen Weiſe gereinigt und desinfizirt wurden . Während der Dauer der Krank —
heit hat . jedoch eine Warnungstafel an der Wohnung vor unwiſſentlichem Eintritte zu warnen ,
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Hausangehörige werden zur Revaccination aufgefordert . Die bei Strafe vorgeſchriebene Anzeige

jedes Blatternfalles durch die Angehörigen ſowohl , als vermöge ihrer allgemeinen Anzeigepflicht

durch die Aerzte ſichert den Vollzug dieſer Maßregeln .

Wenn dieſer gemilderte Zwang auch nicht geeignet ift , Die Weiterverbreitung ganz zu ver⸗

hindern , was jedoch auch der ſtrengere nicht im Stande war , wenn er ſelbſt häufig mangelhaft

ausgeführt und theilweiſe umgangen wird , fo find wir doh der Ueberzeugung , daß eine vollſtändige

Aufhebung desſelben eine größere Berbreitung der Krankheit zur Folge haben würde , die, wenn

auch nicht mehr ſo verheerend , doch immer noch 5 Prozent der Befallenen tödet . Auch der

ärztliche Ausſchuß , welchem der Entwurf zur Verordug . v. 30 . Mai 1865 zur Begutachtung vor⸗

lag , hat ſowohl mit dem Impfzwange als mit der Abſonderung der Blatternkranken ſich einver⸗

ſtanden erklärt .

Die Zunahme der Blatternkrankheit veranlaßte Großh . Miniſterium in einem Erlaſſe

v. 8. Mai 1868 uns zu beauftragen , mit dem ärztlichen Ausſchuſſe in Erwägung au giehen, ob in

der Miniftver . vom 30 . Mai 1865 dazu cin Anhalt liege . Die Urſache wurde aber mehr in

einem mangelhaften Vollzug und in Umgehungen derſelben erkaunt , worauf Großh . Miniſt . durch

Erlaß v. 26 . Okt . 1868 ſämmtlichen Bezirksämtern den Vollzug einſchärfte , zumal durch Be⸗

lehrung der Bürgermeiſterämter und durch ſtrenge Beſtrafung bei Uebertretungen .

Das Impfweſen.
Die Impfung wird im ganzen Lande regelmäßig jährlich zweimal in jeder Gemeinde

mit großer Genauigkeit ausgeführt und mit Pünktlichkeit kontrolirt , ſo daß kein Kind der Impfung

entgeht . Auch hat die von verſchiedenen Seiten gegen die Impfung begonnene Agitation noch ſo

wenig Boden gefaßt , daß ſie kaum je verweigert wird . Eher wirkt ein anderer Umſtand da und

dort ſtörend ein, wenn Frauen die Abnahme des Impfſtoffs von ihren Kindern zur Weiterimpfung

verweigern . Die periodiſche Vornahme der allgemeinen Impfung gehört zu den Amtsobliegen⸗

heiten des Bezirksarztes . Doch ſind durch die Miniſtver . vom 30 . Mai 1865 ſämmtliche Aerzte

zu impfen für berechtigt erklärt , was der Schwierigkeit der Kontrole wegen bisdahin niht gu -

läſſig erſchienen . Die Augehörigen des Impflings haben, falls derſelbe privatim geimpft wird ,

alsdann bei der allgemeinen öffentlichen Impfung nur den Nachweis hierüber zu erbringen , was ,

ſtatt der früheren Vorzeigung des Impflings , jetzt durch Vorlage des privatärztlichen Impfzeugniſſes

geſchieht . Von ſolchen Privatimpfungen wird hauptſächlich in den Städten Gebrauch gemacht. Für

jede Impfung mit Nachſchau erhält der Bezirksarzt eine von dem Betheiligten zu zahlende Gebühr

von 30 kr. , für den Eintrag der Privatimpfung aber eine ſolche von 15 kr . ( Miniſtver . vom

11 . Septbr . 1867 . ) ;

Um die Bezirksärzte fortwährend mit friſchem Impfſtoffe verſehen zu können , beſtehen

mit dieſer Obliegenheit ſeit Beginn der geſetzlich eingeführten Impfung 3 Impfanſtalten in

verſchiedenen Theilen des Landes , in Mannheim , Freiburg und Markdorf , denen eine Anzahl

Ortſchaften zur Impfung zugewieſen, und die von eigens angeſtellten Impfärzten geführt werden .

( Miniſtver . v. 30 . Mai 1865 . § 16) .
Da in neuerer Zeit , veranlaßt durch die Zunahme der Blatternkrankheit , theils aus hypo⸗

thetiſchen Gründen vielfach Zweifel erhoben wurden über die Wirkſamkeit des Impfſtoffes , als ob
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derſelbe durch ſeine immerwährende Humaniſirung an ſeiner Schutzkraft verloren habe , ſo ſuchten
wir , darauf eingehend , uns einer größern Verläſſigkeit desſelben zu verſichern . In der gleichen Abſicht

wurde bereits im Jahre 1836 in Bayern ein Syſtem eingeführt , wornach , da das Auffinden
von Kuhpocken an den Eutern der Kühe nur ſelten gelang , eine Rückimpfung der humaniſirten
Lymphe auf Kühe oder Kalbinnen ausgeführt wurde , um dadurch kräftigern Stoff zu gewinnen ,
das Syſtem der Rückimpfung , der Retrovaccination . Wir verſuchten dies auth bei uns ,
und ließen in mehreren Bezirken ſowohl mit ſolchem Stoffe als mit dem uns von dem f. bayer⸗
iſchen Zentralimpfarzte in München , Herrn Dr . Reiter , aus ſeiner Anſtalt überlaſſenen ,
Impfungen vornehmen . Wir ſtanden aber davon ab , dieſelbe allgemein einzuführen , da die ört⸗

lichen und allgemeinen Reaktionen bei einzelnen Impflingen ſo energiſch und bedrohlich wurden ,
daß wir fürchteten , dadurch das Anſehen der Impfung zu gefährden , während zugleich aus den

Veröffentlichungen der Blatternerkrankungen aus Bayern zu erſehen iſt , daß auch dort , wo ſämmt⸗
liche Impfungen nur mit Retrovaccinelymphe ausgeführt werden , die Blatternkrankheit dennoch
nicht beſſer verhütet wird als bei uns , der Schutz der Retrovaccinelymphe alſo nicht verläſſiger
iſt als der der humaniſirten .

Dieſen Schutz zu erhöhen , bietet ein ſicheres Mittel die Wiederholung der Impfung , die

Revaccination . Dieſelbe wie die erſte Impfung im Zwangswege allgemein einzuführen , wie
dies bei den eingerufenen Rekruten geſchieht , und der ärztliche Ausſchuß aus rein mediziniſchen
Gründen mit Recht beantragen konnte , haben wie in allen Staaten Erwägungen anderer Art

bisher nicht zugelaſſen . Dagegen wurde durch die öfter angeführte Impfverordnung eine Einrich⸗
tung getroffen , wornach die Schulkinder zur Zeit der Schulentlaſſung regelmäßig vom Bezirks⸗
arate gur unentgeltlichen Wiederimpfung aufgefordert werden . Die Maßregel hat in den verſchie⸗
denen Bezirken des Landes einen ſehr verſchiedenen Erfolg , indem in manchen Gemeinden faum
ein Kind ausbleibt , in andern dieſelben nur vereinzelt oder gar nicht ſich einſtellen . Doch iſt zu
hoffen , daß dieſe Einrichtung unter der Leitung umſichtiger Bezirksärzte und mit Beihilfe ver⸗

ſtändiger Lehrer immer mehr an Fortgang gewinnen wird .

Die bisherigen Ergebniſſe dieſer Revaccinationen zählten im Jahr 1867 — 8716 , 1868 —
5640 , 1869 — 5001 wiedergeimpfte Schulkinder . Da uns die Abnahme in einer von den Be⸗

zirksärzten beklagten ungenügenden Entſchädigung zu liegen ſchien , ſo wurde letztere für die Zu⸗
kunft erhöht .

In einem Impfberichte , welchen der Bezirksarzt nach geſchloſſener Impfung ſämmtlicher in

einem Jahrgange geborenen Kinder uns zu erſtatten hat , ſind die Namen ſämmtlicher Geborenen

und deren Impfung eingezeichnet und der etwaige Impfreſt nachgeführt . Die Zuſammenſtellung
geſchieht nach Normen , welche von uns in Verfügungen v. 18 . Juli 1865 und 18 . Novbr . 1868

feſtgeſetzt wurden . Dieſelben geben uns das Material , um daraus den Vollzug der Impfung
formell genau beaufſichtigen zu können .

Wir laſſen die Ergebniſſe in den Schlußzahlen aus den 5 letzten Jahren hiemit folgen :
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1864/65 .

1,728 154,653 | 1,100 57,481 14,386 | 2,056 26 | 16,468 | 41,013 ( 39,078 | 1,985

1865/66 .

1,855 | 54,704 | 1,071 [ 57,630 [ 16,275 | 2,160 | B4 [ 18,489 | 39,352 ( 37,404 | 1,948

1866/67 .

1,899 56,893 | 1,170 59,962 14,474 | 2,553 99 117,126 142,947 | 40,652 | 2,295

i 1867/68 .
|

2,069 - 152,984 | 1,020 ( 56,073 | 13,885 | 2,319 96 16,300 [ 39,773 38,015 1,758

1868/69 .

1,907 55,031 | 0,993 157,931 115,574 2,525 69 | 18,168 39,763 37,791 1,972

k. Die Krätze .

Bei Betrachtung der anſteckenden Krankheiten können wir noch der Krätze erwähnen .

Als dieſelbe früher in Folge der unruhigen Jahre und des erſten Krieges in Schleswig⸗

Holſtein im Lande ſehr überhand genommen hatte , ſo wurden durchgreifende Maßregeln dagegen

getroffen durch Miniſtverf . v. 12 . Juni 1851 ( Reggsbl . Nr . 37) . Ueberall wurden die in Arbeit

tretenden Gewerbsgehilfen und Dienſtboten amtlich unterſucht und die krätzig betroffenen in das

nächſte Spital zur Heilung verbracht , diejenigen Bezirke aber , welche fein folches beſaßen , waren

verbunden , auf gemeinſame Koſten wenigſtens eine Krätzſtube mit der vorgeſchriebenen Cii -

richtung zu unterhalten . Solche Krätzſtuben , wie die früheren Leproſenhäuſer , wurden an manchen
Orten Anfänge von kleinen Spitälern .

Die Maßregel , obwohl mit perſönlichen Beläſtigungen und gewerblichen Störungen verbun⸗

den , wirkte für die Vertilgung der Krätze ſehr vortheilhaft . Als die Krankheit vermindert und

hauptſächlich durch die indeß bekannt gewordenen ſichern und ſchnellen Heilmethoden nicht mehr fo
ſehr zu fürchten war , ſo wurde durch Miniſtver . v. 4. Oktbr . 1861 ( Reggsbl . Nr . 47 ) jene
frühere Verordnung , nachdem ſie ihre Wirfung gethan , aufgehoben . Dermalen gilt mir die all -

gemeine Beftimnumg des § 86, des Pol . - Str . - Gef. , wonach Dienſtboten , Gewerbsgehilfen , Fabrik⸗
arbeiter u. drgl . , falls ſie an einem anſteckenden Uebel leiden und mit Verheimlichung deſſen in

Dienſt treten , mit Strafe bedroht ſind .



2. Nahrungsmittel und Getränlie .
Die Polizei der Nahrungsmittel iſt durchgehends eine lokale , ſowohl zur Entdeckung von

betrüglichen Fälſchungen als von geſundheitsſchädlichen Veränderungen . Sie wird auf Grund der
§ § 93 —95 des Pol . Str . ⸗Geſ. und einiger auf ſie hin erlaſſenen Miniſterialverordnungen geübt,
wobei in Städten in der Regel noch beſondere Marktordnungen hinzukommen . Sie betrifft be⸗
ſonders Milch und Butter , auch Mehl und Brod , obwohl bei letzterem das Publikum eine

wirkſamere Kontrole zu führen pflegt , und die Polizei mehr die Einhaltung des Gewichts zu
ſichern bemüht iſt ; ſodann Kartoffeln , Obſt , mit mehr oder weniger Strenge . Ueber die Zu⸗
ſammenſetzung des Biers werden nur ſelten Unterſuchungen verlangt , da nicht das quantitative
Verhältniß der Beſtandtheile , ſondern nur ſchädliche Beimiſchungen in Frage kommen . Auch der
künſtlich bereitete ſ. g. galliſirte Wein iſt , als keine geſundheitsſchädlichen Subſtanzen enthaltend ,
bisher kein Gegenſtand der Geſundheitspolizei geweſen .

Der Obermedizinalrath hatte , außer bei der Begutachtung der betreffenden Miniſterialver⸗
ordnungen , keinen Anlaß , hierbei irgendwie ſelbſtthätig einzuwirken . Auch aus den Berichten der
Bezirksärzte gehen nur geringe Beanſtandungen hervor . So kam, um einiges zu erwähnen , z. B .
in Ueberlingen ein Kaffee von lebhaft blaugrüner Farbe zur Unterſuchung und erwies ſich als
mit Eiſenvitriol gefärbt , und in einem Zuckerbäckerladen daſelbſt fand man Chromgelb als Färbe⸗
ſtoff in Verwendung .

Eine langdauernde und wiederholte Unterſuchung von Bier in Unterſimonswald ſowohl
auf chemiſchem Wege als durch Sachverſtändige wies daſſelbe als verdorben und ungenießbar nach,
ſo daß Geldſtrafen ausgeſprochen wurden . Aehnliche Unterſuchungen kommen zeitweiſe da und
dort vor, finden aber gewöhnlich nur leichte , keine ſchädliche Biere .

In Lörrach, wo bei der großen Zahl der arbeitenden Bevölkerung der Verbrauch der
Milch ſehr groß iſt , wird nicht nur aus Landorten , ſondern auch aus der Schweiz Milch ein —
geführt , wobei öfter Verdacht gegen deren Reinheit aufkommt , ohne daß jedoch bisher bei mehr -
fachen Unterſuchungen ſchädliche Fälſchungen entdeckt worden wären .

Die Induſtrie fälſcht leider auch das Kirſchwaſſer mit Kartoffelſpiritus , was jedoch
für die Sanitäts⸗Polizei keinen Grund des Einſchreitens abgibt .

Ueber die Fleiſchbeſchau , welche durch die Miniſtver . v. 17 . Auguſt 1865 geordnet
iſt , und nach einer eigenen vom Miniſterium des Innern erlaſſenen Dienſtweiſung vom 28 . Auguſt
1865 gehandhabt wird , werden wir uns in dem zweiten Theile unſeres Berichts , das Veterinär⸗
weſen betreffend, näher ausſprechen .

Das Trinkwaſſer iſt in neuer Zeit mehr Gegenſtand mißtrauiſcher Unterſuchungen ge⸗
worden , meiſt angeregt durch auftauchende Krankheiten , beſonders Cholera , lokale Typhusepide⸗
mien ꝛc. Demſelben gebührt ſicher eine größere Würdigung , als es bisher erfahren , indem es
durch Filtriren durch den Sandboden ſeine beigemiſchten Stoffe nicht verliert , ſondern durch
chemiſche Auflöſung und Beimengung organiſcher Theile geſundheitsgefährdend werden kann . Die

ſpezielle Art des Einfluſſes iſt übrigens noch nicht genauer bekannt und die Annahme gehört noch
in das unbeſtimmte Gebiet der Erfahrungen . Daß aber ein reines Trinkwaſſer mit den beiden

andern Agentien , der Luft und dem Lichte , zu den Grundbedingungen der Geſundheit gehört, wird
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niht zweifelhaft fein. Die Sanitätspolizei hat deshalb überall ihr Bemühen auf Erreichung

eines guten Trinkwaſſers zu richten .

Der Gegenſtand unterliegt mit der Aufſicht über die Nahrung überall der örtlichen Be⸗

handlung . Da wir übrigens durch die Bezirksärzte von den Bedürfniſſen in Kenntniß erhalten

werden , ſo ſteht uns auch eine Einwirkung darauf zu . Daß die Sache nicht unterſchätzt wird ,

zeigen die vielen Verbeſſerungen , welche ſtändig in dieſer Richtung vorgenommen werden .

Als im Jahr 1864 die Hofverwaltung in K arlsruhe die Herſtellung einer Waſſer —

leitung beſchloſſen, wurde das Waſſer an mehreren Orten in der Umgebung , welches durchgehends

Horizontalwaſſer iſt , unterſucht . Zum Vergleiche wurde aber auch das Waſſer aus einer Reihe

von Brunnen in den verſchiedenen Stadttheilen aualyſirt . Es geſchah dies im chemiſchen Labora⸗

torium der polytechniſchen Schule dahier unter Leitung des Herrn Hofraths Dr . Weltzien . “ )

Die Unterſuchung galt hauptſächlich den ſalpeterſauren Salzen , als denjenigen , welche aus den

Ammoniaken der Zerſetzung organiſcher Stoffe entſtehen . Die Arbeiten wieſen einen Gehalt nach,

der in 13 verſchiedenen Brunnen von einer verſchwindend kleinen Menge aufſteigt bis zu 0,214 Grm .

Salpeterſäure in 1 Liter Waſſer , und lieferten den Nachweis , daß das Waſſer deſto reicher an

Nitraten iſt , in je ältern dicht bewohnten Stadttheilen der Brunnen , und deſto reiner , je entfern⸗

ter er von menſchlichen Wohnungen ſteht . Seitdem hat auch die Stadt Karlsruhe begonnen ,

aus einem ſüdöſtlich gelegenen Walde ihrer Umgebung durch eine eiſerne Röhrenleitung ein reines

gutes Waſſer in alle Straßen der Stadt und öffentliche Brunnen gu leiten und es nach Wunſch

auch in alle Stockwerke der Häuſer zu führen . Der Abfluß der damit gegebenen größern Waſſer

mengen wird ſodann zur reichlichern Durchſpülung der Abzugskanäle unter den Straßen beitra⸗

gen , welche die Spül⸗ und Abwaſſer in den Landgraben zu führen beſtimmt find . Die Leitung

iſt bereits vollendet .

Für Konſtanz iſt eine neue Waſſerleitung beabſichtigt , da die alte nicht tief genug liegt

und nicht hinreichend Waſſer liefert .

Donaueſchingen beſitzt keine laufende und wenige öffentliche Brunnen ; die meiſten ſind

Eigenthum von Privaten , denen der Waſſerholende eine jährliche Entſchädigung zu zahlen hat .

Die Stadt Radolfzell hat nach ſechsjährigen Beſtrebungen für gutes Trinkwaſſer nun

ein ſolches in einer neuen Waſſerleitung erhalten , welche ihr aus einer Tiefe von 15 —18 uf

ein reines Quellwaſſer in reichlicher Menge zuführt . Auch Gailingen in dieſem Bezirke erhielt

eine Waſſerleitung .
Die Stadt Villingen , wo das Trinkwaſſer in mangelhaften Brunnenſtuben geſammelt

und in ſchlechten hölzernen Deicheln in die Stadt geleitet wurde , hat ein gutes Quellwaſſer in

eiſerner Röhrenleitung zugeführt und eine große Zahl öffentlicher laufender Brunnen errichtet .

Ueberlingen entbehrt des guten Trinkwaſſers , da die Einrichtung der Senkgruben ge —

*) Weltzien über die quantitative Beſtimmung der Salpeterſäure in Waſſern — in Liebigs Annalen .

1864, ©. 215 .

Die Brunnenwaſſer der Stadt Karlsruhe . Drei Vorträge von C. Weltzien , Für den Druck bear⸗
beitet von Dr. Birnbaum . Karlsruhe , 1866 .



eignet iſt dasſelbe zu verderben , die jetzige Leitung oberflächlich liegt und durch Holzdeichel geſchieht ;
doch find laufende und 3 arteſiſche Brunnen da . Hinſichtlich der Reinlichkeit wurden deshalb
ortspolizeiliche Verordnungen erlaſſen , wozu beſonders die Nachbarſchaft der Cholera im Jahr
1867 aufforderte . In Taiſersdorf wurde eine Waſſerleitung angelegt .

Stockach und ebenſo Steißlingen erhielten neue Waſſerleitungen in eiſernen Röhren .
Das Trinkwaſſer in Stadt Breiſach iſt filtrirtes Rheinwaſſer und häufig in den Brun⸗

nen verunreinigt , hat aber durch Tieferlegung und Aufſtellung neuer Brunnen gewonnen .

In Säckingen verſorgt eine treffliche Waſſerleitung die Stadt mit dem reinſten Trink⸗

waſſer.
In Schopfheim wurde eine neue Quelle gefaßt , um dem Bedarf für Privatbrunnen ,

wo ſie gewünſcht werden , vollkommen entſprechen zu können .

In Geißlingen , einer Gemeinde des Amtes Jeſtetten , in welcher häufig Typhen

vorkamen , wurde eine neue Brunnenleitung mit friſchem und geſundem Trinkwaſſer eingerichtet .

Für die Stadt Waldkirch wurde 1866 durch eine friſche Quellenleitung in eiſernen

Röhren ſehr gutes Trinkwaſſer in reicher Fülle beſchafft . Es beſtehen nun 21 öffentliche Brun⸗

nen , durchweg laufende , und 65 Privatbrunnen .
In Müllheim konnte ein gutes Trinkwaſſer durch fließende Brunnen noch nicht erzielt

werden .
8

Triberg legte 1867 eine neue Brunnenſtube und neue metallene Röhrenleitung an und

hat damit ſein Trinkwaſſer bedeutend verbeſſert .

In einigen der höher gelegenen Gemeinden des Amtes Durlach , wie Stupferich , Palm⸗

bach, gelang es noch nicht ein gutes Trinkwaſſer aufzuſchließen .
Die Stadt Raſtatt mit den 3 Vorſtädten beſitzt 20 öffentliche laufende Brunnen , deren

Waſſer aus dem Gewerbskanal in ein Reſervoir gehoben wird , und durch ein Filtrirwerk läuft ;

dazu 174 laufende und 23 Pumpbrunnen in Privathäufern mit vorzüglichem Waſſer . Muth

ſämmtliche Gemeinden des Bezirks ſind reichlich damit verſehen .
Baden ließ , um die Lichtenthaler Seite mit gutem Waſſer zu verſorgen , auf der Ilgen⸗

matte Quellen faſſen und in eiſernen Röhren hereinleiten , ſowie auch die Waſſerleitung in der

Stephanienſtraße gründlich ausbeſſerü . Auch für andere Stadttheile wurden einzelne Quellen

friſch gefaßt , wie auf dem Tanzacker , in der Seufzerallee . Da einige Röhrenleitungen durch
Blei laufen , ſo entſtand ein Bedenken wegen Bleigehalt der Waſſer . Dasſelbe wurde deshalb
aus einer ganzen Reihe von Brunnen chemiſch unterſucht . Dadurch ſtellte ſich heraus , daß die

Menge des aufgelösten metalliſchen Bleies in den verſchiedenen Brunnen ſehr verſchieden iſt . In
1500 Kubikeent . ( 1 bad . Maaß ) betrug die Menge ſteigend von 0,000040 bis im Maximum
von 0,003183 Granm . Wenn von dieſem Waſſer ein Menſch täglich 1 Maaß zu ſich nimmt ,

ſo genießt er im Lauf eines Jahres etwa , Quentchen Blei , eine Menge , welche wohl kaum

einen Einfluß ausüben wird . Die neue Waſſerleitung von Geroldsau wird ſehr wohlthätig wirken .

In Pforzheim iſt es trotz vielfacher Beſtrebungen bisher nicht gelungen , der Stadt ein

genügendes gutes Trinkwaſſer zu beſchaffen , da die bisherige Leitung das Waſſer aus der Enz
entnimmt . Büchenbronn , einer der höchſtgelegenen waſſerarmen Orte des Bezirks , hat mit

großen Opfern aus einer waldigen Höhe treffliches Quellwaſſer herbeigeleitet .
4 *
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Gernsbach hat ſein Trinkwaſſer , welches den laufenden öffentlichen Brunnen aus Quel⸗

len zufließt , durch die Leitung verbeſſert .

Wertheim hat in faſt ſämmtlichen Brunnen Horizontalwaſſer ; dadurch daß es durch

tannene Brunnenſtöcke aus weit gemauerten Schachten aufgepumpt wird , iſt es häufig verun⸗

reinigt . Die Eintreibung von jetzt etwa 20 amerikaniſchen eiſernen Brunnen hat hierin eine bedeu —

tende Verbeſſerung herbeigeführt . Solche eingetriebene Röhren werden jetzt auch benutzt , um das

Waſſer aus den Kellern auszupumpen .

Ueberhaupt wird dieſe leichtere Aufſtellung von Brunnen im Allgemeinen dazu beitragen ,

ſich eines guten Waſſers zu verſichern und alle durch die Brunnen ſelbſt verurſachten Unreinig⸗

keiten zu vermeiden . :

3. Giſte .

Handel und Induſtrie pflegen die Giftigkeit der Waaren und Produkte nur gering zu

achten und fich faum um die Gefahr des Konſumenten zu kümmern . Die Sanitätspolizei befindet

fich. daher zahlreichen geſundheitsſchädlichen Momenten gegenüber , deren Beſiegung jedoch meiſt an

der Gewalt und dem Umfang der Induſtrie und des Handels ſcheitert .

Zur Sicherung des Publikums vor Giften dient die Miniſterialverordnung vom 25 . Nov .

1865 ( Reg . ⸗Bl. Nr . 56) , wornach den Verkäufern von Giftſtoffen gewiſſe ſchützende Bedingungen

über deren Aufbewahrung , Verſendung und Verkauf gemacht ſind . Der Verkauf der Arſenika⸗

lien allein iſt durch eine eingehende Kontrole erſchwert , und die Abgabe derſelben zur Vertilgung

ſchädlicher Thiere und die Verwendung der Arſenfarben zu einzelnen Erzeugniſſen , Tapeten , Klei⸗

derſtoffen ganz verboten . Ebenſo ſind gewiſſe giftig wirkende Stoffe zur Verwendung von Be⸗

hältern für Aufbewahrung und zur Bereitung von Nahrungs⸗ und Genußmitteln unterſagt .

Der Transport von metalliſchen Giften auf dem Rhein wird nach der unter den Rhein⸗

uferſtaaten vereinbarten Verordnung vom 3. Jan . 1869 (Geſ. ⸗ u. Verordn . ⸗Bl . S . 244 ) ge -

handhabt .

Trotz des gegen früher ſehr erleichterten , zum Theil ganz freigegebenen Verbrauchs und der

bedeutenden Zunahme der gewerblichen Verwendung von Giften ſcheinen die Verordnungen zu

genügen , indem ſeit ihrem Beſtehen wenigſtens keine Zunahme von Unglücksfällen oder Verbrechen
bekannt geworden iſt . i

Mit Phosphor wurden in den legten Fahren die meiften Vergiftungen ausgeführt ,

wozu häufig die Köpfchen der Zündhölzer dienen . Es ſcheint , daß es der Induſtrie gelungen iſt ,

phosphorfreie Zündhölzer anzufertigen . Gewinnt dieſe Art der Induſtrie ſicheren Beſtand , ſo

dürfte die Zeit gekommen ſein , den Verkauf dieſer Phosphorzündhölzer zu verbieten , was auch die

Feuerpolizei wünſchen muß .

4. Kurpfuſcherei und Quackſalberei .

Kurpfuſcherei und Quackſalberei , mit Strafe bedroht durch §. 81 des Pol . St. ⸗Gef. und

die Miniſt . Verordnung vom 10 . Nov . 1865 ( Rgs . ⸗Bl .S . 663 ) , haben kein ergiebiges Feld
und keine große Bedeutung . Es iſt hauptſächlich die Klaſſe der noch übrigen Wundarzneidiener ,

welche das Publikum täuſchen und dadurch in der Form von Lizenzüberſchreitung manchmal mit
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den Gerichten in Konflikt gerathen . Durch die nun erfolgte Aufhebung der Wundarzueidiener
als einer beſonders lizenzirten Klaſſe des Heilperſonals werden eot dieſe Geſetzesübertretungen
vorausſichtlich nicht ganz aufhören .

Seitdem das Gewerbegeſetz des norddeutſchen Bundes in g 29 den ärztlichen Beruf frei⸗
gegeben , ſomit auch die Kurpfuſcherei ſtraflos machte , haben ſich darauf hin auch bei uns ärztliche
Stimmen für ein gleiches Geſetz erhoben . Wir werden hierauf bei Betrachtung der Stellung des

ärztlichen Standes zurückkommen.
Das Geheimmittelweſen , eine Art von unperſönlicher Kurpfuſcherei , befindet ſich

gegenwärtig in einem Zuſtande , welcher der Abſicht der Geſetzgebung nicht entſpricht . Die Miniſt . V.
v. 9. Okt . 1865 über den Verkauf von Arzneimitteln ( Rgs . Bl . Nr . 50 ) knüpft in §. 3 die

Erlaubniß zu deren Verkauf an eine Genehmigung unſerer Stelle , wenn ſie nicht unter §. 4

fallen , wo ſie als diätetiſche oder Genuß - Mittel einer ſolchen überhaupt nicht bedürfen . Wir haben
uns bisher noch nie beſtimmt geſehen , eine ſolche zu ertheilen , theils weil die zur Lizenzirung
vorgelegten angeblichen Geheimmittel längſt in Gebrauch waren , theils weil denſelben eine wirklich

heilende Wirkung überhaupt abgeſprochen werden mußte . Trotzdem ift der Handel mit Geheim -
mitteln ein ausgebreiteter , offener und von der Polizei kaum geſtörter . Die Anklagen , welche

früher einzeln erhoben wurden , unterblieben nach und nach , zumal als ſie wiederholt mit Frei⸗
ſprechung endeten . Man könnte in dieſem Zuſtand alſo faktiſch bereits eine theilweiſe Freigebung
der Kurpfuſcherei erblicken , da die Uebertretung einen ſolchen Umfang genommen , daß eine ver⸗

ſuchte amtliche Unterdrückung einem wahren Kampfe gleichen würde . Aus andern Ländern ſind
die Klagen die gleichen . Wenn nun auch die meiſten Geheimmittel mehr den Beutel als die Ge⸗

ſundheit der Getäuſchten gefährden , ſo gibt es doch noch eine Reihe ſolcher , welche ſtarkwirkende

Arzneiſtoffe enthalten und , am unrechten Orte augewendet , leicht Schaden anrichten können und

auch. angerichtet Haben , wie z. B . die Moriſom ' ſchen , die Kaiſer - Pillen ,Daubitzliqueur u. dgl .
Da die polizeiliche Verfolgung niht ausreicht , fo hat ſich nun die Wiſſenſchaft durch Be —

lehrung der Sache angenommen . Es beſteht bereits eine ganze Literatur , welche die Zuſammen⸗
ſetzung der Geheimmittel an ' s Licht zieht , und dem Publikum auf dieſe Weiſe das Betrügeriſche
wie das Nutzloſe der Geheimmittel darzuthun ſich beſtrebt . Doch iſt kaum zu hoffen , daß auf
dieſem Wege dieſe Induſtrie ſich erſchöpft .

Ein umfaſſender Vortrag , den wir unter dem 3. Funi 1868 Nr . 2082 an großherzogl .
Miniſterium zu erſtatten Veranlaſſung hatten und dem ein Entwurf zu einer neuen , dem Uebel

näher tretenden Verordnung angeſchloſſen war , hatte die Weiſung vom 27 . Juni 1868 Nr . 8353

zur Folge , der gemäß wir uns zunächſt darauf beſchränken ſollen , den Bezirksämtern jeweils die⸗

jenigen Mittel einzeln zu bezeichnen , welche wegen ihrer ſchädlichen Beſtandtheile oder in Folge
eines ausgedehnten Gebrauches gegen ernſte Leiden zu ſanitätspolizeilichem Einſchreiten nöthigen .

5. Jeichenſchau und Begräbnißweſen .

Schon die Medizinal - Ordnung von 1806 nahm auf eine gehörige Behandlung der Ge -

ſtorbenen und auf Verhütung des Lebendigbegrabens Bedacht , und erließ zu dieſem Zwecke eine

eigene Inſtruktion für die hiebei betheiligten Perſonen. Die geſetzliche oder herkömmliche Friſt der

Beerdigung betrug damals ſchon 48 Stunden nach dem Tode . Eine geordnete , von beſonders



hiezu beſtellten Perſonen ausgeführte Leichenſchau wurde aber erft durch die Miniſt . Verordnungvom 15 . Februar 1822 eingeführt . Deren Hauptbeſtimmungen bilden noch die Grundlage der
folgenden Leichenſchau-Ordnungen vom 10 . Juli 1851 (Rgs. Bl . Nr . 41) , vom 5. Auguſt 1865( Rgs . Bl . Nr . 40 ) und der neueſten jetzt gültigen vom 7. Jan . 1870 (Geſ. ⸗ u. Verordn. Bl .Nr . ) , und erweiterten ſich nur dadurch , daß die Ergebniſſe der Leichenſchau es ſind , worausfür die ſtatiſtiſchen Zuſammenſtellungen über die Bewegung der Bevölkerung und über die Artder Todesurſachen das Material gezogen wird . Die letzte Faſſung wurde bedingt durch den
Uebergang der bürgerlichen Standesbeamtung an den Bürgermeiſter .

Zur Erfüllung beider Abſichten dienen folgende Anordnungen . Jede Gemeinde hat einen
Leichenſchauer aufzuſtellen , der vom Gemeinderathe vorgeſchlagen , vom Bezirksarzte unterrichtetund empfohlen und vom Bezirksamte verpflichtet wird . Jede Leiche iſt zweimal von ihm zu be⸗
ſchauen , alsbald nach dem Tode und kurz vor der auf 48 Stunden beſtimmten Beerdigungsfriſt ,wobei er auf die Zeichen des Todes und ſonſtige Vorkommniſſe zu merken und die Perſonalienund Verhältniſſe in beſtimmte Scheine , den Sterbſchein und Leichenſchauſchein, einzutragen hat.Von den ärztlich behandelt Geſtorbenen hat der Arzt die Krankheit beizuſetzen. Ohne Beibrin⸗

gung der Scheine , welche die Beerdigung für zuläſſig erklären , darf eine ſolche nicht vorgenommenwerden . Eine Abkürzung der Friſt um mehr als 2 Stunden kann nur auf ärztliches Zeugnißgeſtattet werden . f

Die erſte Ueberwachung der Leichenſchau und die Benutzung der daraus zu entnehmendenWahrnehmungen iſt Sache des Bezirksarztes . Sie wird ihm dadurch ermöglicht , daß der Stan -
desbeamte die ihm übergebenen Scheine und ebenſo der Leichenſchauer ſeine in ein Leichenſchau⸗regiſter zuſammengetragenen Aufzeichnungen monatlich einreicht , und eine Abſchrift der Einträgedes erſtern ihm vierteljährig zukommt . Am Ende des Jahres hat er das Material in nach be⸗
ſtimmten Zwecken eingerichtete Tabellen zuſammenzutragen und als Leichenſchaubericht nebſtdem Nachweis über die Führung der Leichenſchau unſerer Stelle vorzulegen (Bollzugsverordn. v.7. Januar 1870 ibid. ).

Unſere Aufgabe iſt ſodann eine zweifache. Auf Grundlage dieſer Berichte haben wir dieFührung der Leichenſchau und das Begräbnißweſen zu überwachen. Die ſtatiſtiſchen Zuſammen⸗ſtellungen , welche früher von uns zu fertigen waren , ſind nun an das ſtatiſtiſche Bureau über⸗
gegangen , dagegen liefern uns die Einträge der Geborenen , der Geſtorbenen , der TodesurſachenEinblicke zur Löſung oder wenigſtens zur Stellung wiſſenſchaftlicher für die Geſellſchaft wie fürdic Staatsverwaltung wichtiger Fragen .

Auch die Verbringung der Leichen von einem Orte au andern , die Art des Transportesift in ber Leichenſchauordnungfeſtgeſtellt . i
Die Staatsaufſicht über die Beerdigungen bezieht ſich ſchließlich noch auf die Begräb —nißſtätten , die Friedhöfe , und die Art der Beerdigung . Nur auf dieſen iſt die Beerdigunggeſtattet . In deren Anlage verlangt die Staatsbehörde (ꝰMiniſt .Verordn . vom 6. Nov . 1838 ,Verordn. Bl . der Kreiſe ) im Jutereſſe der Geſundheit und der Pietät die Erfüllung beſtimmterBedingungen . Sie beziehen fih auf die Lage gum Orte , nördlich oder nordöſtlich , auf die Ent -fernung , —1200 Fuß , auf deren Größe im Verhältniß zur Einwohnerſchaft , und auf den Zeit⸗raum der geſtatteten Umgrabung und Wiederbenutzung der Gräber . In dem nur eine langſamere



Verweſung zulaſſenden Thonboden ſind hiezu 25 Jahre , im Sandboden 20 Jahre vorgeſchrieben .

Davon iſt nun auch der Flächenraum abhängig , ſo daß im Thonboden auf das Hundert der Be⸗

völkerung 3000 Quadratfuß erfordert werden , im Sandboden 2500 Quadr . Fuß . Die Gräber

find 6 Fuß tief zu graben mit einer Zwiſchenwand von —1¼ Fuß .

In die Zuſtändigkeit der Bezirksämter fällt ( gemäß Vollzugsverordn . vom 12 . Juli 1864 ,

§. 6, 16 b zum Verwaltungsgeſetz ) die Nachſichtsertheilung von dieſen Vorſchriften über die An⸗

legung und Einrichtung der Begräbnißplätze . Durch die Hauptjahresberichte der Bezirksärzte

erfahren wir derartige Anſtände und deren Erledigung . Gelangen ſolche Nachſichtsgeſuche im Rekurs⸗

wege an großherzl . Miniſterium des Innern , ſo haben wir deren Zuläſſigkeit ſelbſt zu begutachten .

Solche Gutachten wurden namentlich abgegeben wegen einer verlangten Vergrößerung des

Friedhofs in Waldkirch , wo der Streit darüber vom Jahr 1866 bis 1869 dauerte und endlich

von einer Vergrößerung vorerſt Umgang genommen wurde , da ſie nicht unbedingt als erforderlich

ſich erwies ;

wegen der Anlage eines neuen Friedhofs für die Stadt Konſtanz , welche ſich mehr

auf der Höhe nordöſtlicherſeits als in der Niederung des Rheinthales empfahl ;

wegen Vergrößerung des Friedhofs im Rinſchheim , Amt Buchen , gegen Oſten ſtatt

einer völligen Verlegung desſelben , und der Vergrößerung nach Weſten des Friedhofs im Hain⸗

ſtadt des gleichen Amtes .

Im Allgemeinen dürfen wir beifügen , daß wir für unſere Gutachten einen Standpunkt

einnehmen , welcher zu milderer Auslegung der maßgebenden Miniſt . ⸗Verordnung geneigt iſt , da

der Shader für die Geſundheit , welcher von der Nähe einer Begräbnißſtätte ausgehen ſoll , nicht

genügend thatſächlich nachgewieſen iſt , und offenbar aus theoretiſchen Gründen überſchätzt wurde .

6. Baupolizei .

Die Baupolizei , mit der Aufgabe , die öffentliche Geſundheit gegen die in Bau und An⸗

lage der Wohnungen liegenden Gefahren zu ſchützen , und insbeſondere in den Aborten das ſanitäre

Element zu wahren , gewinnt in neuerer Zeit , zumal mit dem Einbrechen der Cholera die höchſte

Bedeutung , ſeit man von den unbeſtrittenen Annahmen , daß in Licht, Luft , Waſſer und Reinlich⸗

feit die Bedingungen der Geſundheit liegen , gu den praktiſchen Nachweiſen gelangt , daß gerade in

den Wohnungen der niedern Klaſſe der Bevölkerung die verheerenden Seuchen entſtehen , oder

ihren Brutherd finden . Während man aber erft beginnt , die Prinzipien und Forderungen in

dieſen Richtungen aufzuſtellen , kann deren Erfüllung erſt künftigen Jahren angehören , da ſie mit

der ganzen Anlage der Städte und ihren Bodenverhältniſſen zuſammenhängt , (3z. B . Cholera in

Walldürn , Typhus in Heidelberg , Wertheim ) und mit der fih in den Städten zuſammendrängen⸗

den Bevölkerung immer ſchwieriger wird . Nach einer Seite hin beginnt wenigſtens die Aufmerk⸗

ſamkeit ſich mit entſchiedenem Erfolg zu richten , indem man der Anhäufung der menſchlichen Koth —

ſtoffe in demſelben Boden , auf welchem die Wohnhäuſer ſtehen, und aus welchem häufig auch das

Trinkwaſſer geſchöpft wird , als gefährdend für die jetzige und mehr noch für die künftigen Gene⸗

d rationen zu ſteuern ſucht , und anfängt die Kanalſyſteme , welche beſtimmt ſind , die Spülwaſſer

aus Straßen und Häuſern aufzunehmen , in Bau , Anlage und Leitung nach rationellern Grund⸗

ſätzen auszuführen .
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Die techniſche Berathung der Behörden ift auch hier durchweg Sache der Bezirksſanitäts⸗
beamten , doch kommen die Einrichtungen , ſowie fehlerhafte Zuſtände durch dieſelben zu unſerer
Kenntniß und kann auf dieſem Wege uns eine Einwirkung vorbehalten ſein .

Veranlaßt oder befördert durch eine Denkſchrift des naturwiſſenſchaftlichen Vereins von

Karlsruhe ) wurde in hieſiger Stadt auf Grund der §8. 116 und 128 des Pol. St. ⸗G. eine ortspoli⸗
zeiliche Vorſchrift vom 24 . Jan . 1867 erwirkt über Bau und Beſchaffenheit der Abtritte , Abtrittgruben
und Dunggruben . Dieſelbe beſtimmt die Größe und Art der Aufmauerung der Gruben . Sie müſſen
in allen Wänden vollſtändig ausgemauert und cementirt , der Boden beſonders —5 Zoll ſtark beto —

nirt , und die Umfaſſung , welche an die Fundamentmauer des Hauſes unmittelbar anſtößt , mit

einem 4½ Zoll dicken Futter umgeben werden . Dieſe Gruben müſſen mit Sandſteinplatten feſt
gedeckt oder überwölbt ſein mit kleiner Einſteigöffnung , welche nur beim Entleeren zu öffnen iſt .
Die Abtritte ſelbſt müſſen ſich in ſolche Senkgruben entleeren und darf keiner mehr in den Land⸗

graben eingeleitet werden . Hölzerne Abtrittſchläuche ſind nicht mehr geſtattet .
Mit dieſer Einrichtung im Zuſammenhang ſteht die Entleerung der Abtrittgruben durch

einen Unternehmer mittels Saugpumpen , das Verbot , Haushaltungsabfälle in die Dunggruben
zu werfen , und die regelmäßige Abfuhr derſelben durch den gleichen Unternehmer . Eine halbe
Stunde von der Stadt entfernt nach zwei Richtungen ſind die Düngerablagerungsſtätten mit

großen ausgemauerten und gedeckten Gruben , von wo der Dünger für die Landwirthſchaft ver —

kauft wird .

Die gleiche Einrichtung wurde durch ortspolizeiliche Verordnung vom 4. Auguſt 1868

für Pforzheim getroffen . Dort kommen noch die ſogen . Winkel in Betracht , die Zwiſchen⸗
räume zwiſchen zwei mit der Längsſeite einander zugekehrten Häuſern , welche nicht nur den Dach —
lauf , ſondern auch allerlei Unrath und ſelbſt Abtritte aufnehmen , Dies wird nach jener Berord -

nung beſeitigt und die Wintel zum Mblauf der Flüjfigfeiten muldenförmig ausgeplattet . Bei
Neubauten dürfen keine Winkel mehr angelegt werden .

In Waldshut , wo die gleichen Uebelſtände zwiſchen den Häuſern beſtehen , iſt dies bis

jetzt nicht gelungen .

Die Entleerung der Gruben geſchieht in Pforzheim nicht durch Pumpen , doch ſoll eine

Desinfektion vorhergehen .
Auch Freiburg , Konſtanz , Baden haben im Jahr 1868 in gleicher Weife Vor -

ſchriften für den Bau der Gruben und die Entleerung durch Saugpumpen eingeführt . Nur in
Baden ſind den Häuſern mit Waterkloſet⸗Einrichtung Ausnahmen geſtattet . Eine Einleitung der
Abtritte in den Oosbach iſt jetzt nicht mehr zuläſſig und Bauänderungen in der Sohle ſeines
Bettes haben manche der bisherigen Mißſtände beſeitigt . Zugleich auch wurde auf Anordnung
des Miniſteriums des Innern ein Kanaliſationsplan für die Stadt ausgearbeitet , des hohen
Koſtenpunktes wegen jedoch nicht ausgeführt .

In Mannheim beſteht zwar auch die Einrichtung , die Abtrittgruben nach dem Leſage⸗

) Denkſchrift des naturwiſſenſchaftlichen Vereins yon Karlsruhe zum Shute gegen Verderbniß des Bo⸗
deng, der Brunnen und Wohnungen . Karlsruhe . 1866 .



Götz ' ſchen Verfahren gu entleeren , doch ift die Maßregel nur eine freiwillige und lange niht ali -

gemeine .

Heidelberg ſteht noch hinter dieſen Städten zurück. Die Stadt hat ein altes und vielfach

fehlerhaftes Kanalſyſtem und ein Einleiten der Abtritte in dieſes und in den Neckar . Auch dort

hat ſich der naturhiſtoriſche Verein der Sache angenommen , weil demſelben ein Zuſammenhang

von häufigem Vorkommen des Typhus mit dieſen Bodenverhältniſſen wahrſcheinlich geworden . Er

hat ſeine Unterſuchungen in einer Denkſchrift veröffentlicht . Siehe oben S . 18 .

Ein in den letzten Jahren in Säckingen angelegtes Dohlen - und Kanalſyſtem trägt

um ſo beſſer zur öffentlichen Reinlichkeit bei, als es aus dem Zufluß der Waſſerleitung öfter durch⸗

ſpült werden kann . Auch in den Landorten wie Häner , Murg , Oeflingen , Nollingen wurde

durch Herſtellung von Straßenrinnen und Abzugskanälen Gutes geleiſtet .

In der Stadt Breiſach wurde ein altes , im Laufe der Zeit durchläſſig gewordenes

Kanalſyſtem , welches beſtimmt geweſen , die Abwaſſer nach dem Rheine zu führen , zum Aufent⸗

halt ſtehender faulender Flüſſigkeiten . Das Miniſterium ordnete deshalb auf unſern Bericht durch

Vermittlung des großherzoglichen Landeskommiſſärs a zum Schutze der Geſundheit

an , welche jedoch noch der Ausführung harren .

Die Kloakeneinrichtung in Wertheim iſt eine alte und Fott die Ucbelſtünde haben , daß

ſie 10 —15 Jahre lang nicht entleert wird und daß die unvermeidlichen Hochwaſſer die Ablage -

rungen nach der Stadt zurückſtauen .

In Walldürn hatte im Jahre 1866 die Cholera bedeutende Schäden aufgedeckt ,

welche in der Anlage der Dunggruben , Aborte , Winkel und hauptſächlich in dem nicht geregelten

Ablauf der meteoriſchen und der Spülwaſſer beſtehen , ſowie in der nicht verhinderten Verunreinigung

der Brunnen . Durch Reinigung , Desinfektion und andere Vorkehr ſuchte man nothdürftig zu helfen .

Früher beſtunden polizeiliche Vorſchriften , wornach Wohnungen in Neubauten nicht vor

ihrer vollſtändigen Austrocknung bezogen werden durften . In Karlsruhe wurden zu dieſem Zwecke

auf Anmeldung alle Neubauten vom Polizeiarzte pſychrometriſch auf ihren Feuchtigkeitsgehalt unter⸗

ſucht. Dieſe polizeiliche Vorbeugung hat mit den andern vorbeugenden Maßregelu aufgehört .

Man überläßt es den Betheiligten , ſich ſelbſt zu wahren .
Wenn auch mehr im wirthſchaftlichen Intereſſe als der Geſundheit wegen entſtanden , fo

gehören hieher doch auch die Arbeiterwohnungen , welche wenigſtens erwähnt werden mögen .

Sie ſind bekanntlich nach dem Vorbilde von Mühlhauſen zuerſt in Lörrach als Unternehmen des

Chemikers der Köchlin' ſchen Fabrik , Herrn Imbach , entſtanden , und beruhen auf dem Prinzipe ,

für den Arbeiter wohlfeile geſunde Wohnungen herzuſtellen , deren jede in einem gemeinſamen Komplexe,

doch für ſich beſteht, und welche der Arbeiter durch ſeine Miethe in einer Reihe von Jahren als

Eigenthum erwirbt . Dieſelben haben in Pforzheim , Säckingen Nachahmung gefunden , und ver⸗

dienten ihrer günſtigen Wirkung auf den häuslichen Sinn des Arbeiters wie auf ſeine und ſei⸗

ner Familie Geſundheit in Fabrikbezirken kräftige Unterſtützung .

7. Geſundheitspflege der Schule .

Die Abſicht der Staatsverwaltung , die Geſundheit der Schulkinder bei dem anhaltenden

Aufenthalt in den Schulen zu wahren und die Erziehung auch zum Nutzen der zu
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leiten , hatte die vom großherzoglichen Miniſterium genehmigte Weiſung vom 16 . Oktober 1844

über Bau nud Einrichtung der Schulhäuſer zur Folge . Seitdem hat ſich die Aufmerkſamkeit der

Hygieine in erhöhtem Maße den Schulen zugewendet , von den richtigen Erwägungen geleitet , daß
die der Jugend zugemutheten geſteigerten geiſtigen Anforderungen nothwendig durch eine ebenſo

geſteigerte Sorgfalt für das körperliche Wohl ausgeglichen werden müſſen . Dieſelbe gilt deshalb

nicht nur der Lage und dem Bau der Schulen im Allgemeinen , ſondern im Beſondern auch den

Schulzimmern und damit dem für jedes Kind nothwendigen Luftraume , der Beleuchtung , Heizung
und Lüftung derſelben , dem Erholungsplatze im Freien , dem Turn⸗Unterrichte , und in neueſter

Zeit namentlich der zweckmäßigen Konſtruktion der Schulbänke und Tiſche , der Subſellien . Je
länger der Aufenthalt in der Schule zu dauern hat , alſo bei Lyzeen , Gymnaſien , höhern Bürger⸗

ſchulen und Realgymnaſien , nicht minder bei den Töchterſchulen erhalten dieſe Bedingungen noch

größere Wichtigkeit als bei den einfgchen Volksſchulen .

Das neue Geſetz über den Elementarunterricht vom 8. März 1868 hat , geſtützt auf

unſer Gutachten vom 21 . Aug . 1867 , ſchon im Allgemeinen in §S 81 beſtimmt , daß die Schul⸗
räume der Geſundheit entſprechend ſein müſſen , daß die Schulzimmer für jedes Kind 108 Kubik⸗

fuß Luftraum und bei 12 Fuß Höhe einen Flächenraum von 9 Quadratfuß haben ſollen , und

daß man nur ausnahmsweiſe aus klimatiſchen Rückſichten fich mit einer Höhe von 10 Fuß be⸗

gnügen ſolle ; zugleich wurde der Turnunterricht in den Lehrplan aufgenommen .

Mehrere Vollzugsverordnungen hiezu haben die Einzelheiten näher beſtimmt . Diejenige

vom 11.ngar 1869 (On: und amor A Nr. BAoeri die e ee ogitan , moele
T den der Erhaltung und S derGeſundheit und n den Bezirksarzt zur Begut⸗

achtung derſelben in der letztern Hinſicht . Sie verlangt für die Schulhäuſer eine freie , ruhige
und geſunde Lage und Raum zu Erholung und Leibesübungen . Der Bau ſoll auf hohen Sockel

geſtellt und mit Keller verſehen ſein . Die Lehrzimmer ſollen am beſten auf der Süd - und Oft -
ſeite und im unteren Stockwerk ( aus Rückſicht für die darüber befindliche Lehrerwohnung ) herge⸗
ſtellt werden mit dem einfallenden Lichte links der Kinder oder links und von hinten , und in den

obenbezeichneten Raumverhältniſſen . Die Fenſter ſollen breit und hoch und von Außen mit ge⸗

gliederten Läden oder andern Vorrichtungen zum Schutze gegen die Sonnenſtrahlen verſehen ſein ;
die Wände erhalten eine Tapete oder einen Anſtrich von gebrochen lichtem Tone , nicht grün , zur

Vermeidung der Arſenikfarbe . Für Ventilation ſind Abzugskanäle in den Wänden oder Luft⸗
klappen u. dgl. vorgeſchlagen . Die Oefen von Thon ſind vorzuziehen oder bei Steinkohlen⸗
feuerung von ſtarkem Eiſenblech mit Backſteinen ausgemauert , mit Ofenſchirmen zu verſehen und

am Beſten in die Mitte des Zimmers zu ſtellen . Die Aborte ſollen nicht im Hauſe angebracht
ſein , aber durch einen gedeckten Gang erreichbar , für beide Geſchlechter getrennt , für die Knaben

außerdem ein Pißkanal , die Gruben aber mit Cement ausgemauert und feſt gedeckt werden .

Die Schulordnung vom 23 . April 1869 ( Geſetz u. Verordn. Bl . Nr . 9) beſchäftigt ſich
in §. 42 mit der Reinlichkeit der Zimmer ; ſie verlangt wöchentlich zweimaliges Auskehren und

jährlich viermaliges Aufwaſchen , und in § . 37 zum Schutz gegen die einfallenden Sonnenſtrahlen
wenigſtens Vorhänge . Der Verordnung des großherzogl . Oberſchulraths v. 26 . Mai 1868 über
den Bau der Subſellien (Verordn. Bl . des Oberſchulraths Nr . 10 ) ging ein ausführliches Gut -



achten unſerer Stelle vom 13 . Mai 1868 vorher , worin wir die auf anatomiſche und phyſiolo⸗

giſche Verhältniſſe ſich fußenden Bedingungen naturgemäßer Sitze in der Schule darlegten .

Die Schulräume , zumal auf dem Lande , entſprechen noch ſehr vielfach nicht den Anforde⸗

rungen der Hygieine . Die Bezirksärzte ſind nach früheren ſpeziellen Inſtruktionen und jetzt nach

dem Inhalte obiger Verfügungen berufen , nicht nur bei Neubauten die die Geſundheit betreffen —

den Rückſichten zu begutachten , ſondern auch in geſundheitlicher Beziehung die Schulen ſtändig zu

überwachen . Ihre Bemängelungen gehen an die Bezirksämter , um deren Abhilfe zu veranlaſſen .

In dem Hauptjahresberichte werden uns dieſelben im Einzelnen mitgetheilt und nach Erforderniß

benachrichtigen wir davon den großherzl . Oberſchulrath .

Die Beſchäftigung von Kindern in den Fabriken hat zum Schutze ihrer

Schulbildung und gegen den Mißbrauch ihrer körperlichen Ausnutzung das neueſte Geſetz vom

16 . April 1870 (Geſetz- u. Verordn . Bl . Nr . 26 ) veranlaßt . Darnach dürfen Kinder , welche

noch ſchulpflichtig ſind , erft nach erreichtem 12 . Lebensjahre nur 6 Stunden lang des Tags , bei

Nacht aber gar nicht in Fabriken verwendet werden , ſo daß der Schulunterricht nicht nur nicht

geſtört wird , ſondern auch eine Freiſtunde dazwiſchen liegen muß ; von Fabrikationszweigen , welche

für ihre Entwicklung ſchädlich oder gefährlich find , ſowie bei ſchlechten Arbeitsräumen ſind ſie ganz

ausgeſchloſſen . Selbſt für ſchulentlaſſene jugendliche Arbeiter unter 16 Fahren darf die Arbeits -

geit 12 Stunden nicht überſteigen , der Beſuch des Religionsunterrichts nicht verhindert werden , fie

dürfen nur in Nothfällen bei Nacht arbeiten , und zwiſchen der Arbeit ſind genügende Ruhepauſen

zu geſtatten .

Zum weitern Schutze ſind Fabrik - Inſpektoren zu ernennen , welche die Verhältniſſe der

Fabrik jederzeit prüfen können , die Beſchäftigung von Kindern in Fabriken muß dem Bezirks⸗
Amte angezeigt werden , und der Fabrikherr hat eine Liſte über dieſelben zu führen , welche auch

im Arbeitslokal auszuhängen und der Polizei - wie der Schulbehörde auf Verlangen vorzule⸗

gen iſt .

Beſtimmte Fabrikationszweige zu bezeichnen , für welche das großherzl . Handelsminiſterium
die Zulaſſung von Kindern von vornherein verboten hätte , ſchien uns nicht wohl thunlich , da die

Fabrik⸗Inſpektoren für jeden einzelnen Fall ſicherer ein verläſſiges Urtheil über die Schädlichkeit

zu erhalten in der Lage ſein werden .

8. Der Schutz gegen natürliche Gefährdungen .

Der Schutz gegen natürliche Geführdungen fällt meiſt mit der Sicherheitspolizei zuſam⸗

men , indem fie die Gefahren beim Baden , Holzfällen , Fahren , Lehmgraben , bei Eiſenbahnbauten ,

anf Eiſenbahnen , in Fabriken zc. abzuwenden ſucht . Die Maſſe der jährlich vorkommenden dar⸗

aus entſpringenden Unglücksfälle , durchſchnittlich 450 —500 , zeigt den großen Umfang der Gefah⸗

ren , ſowie die Sorgloſigkeit . Jeder gewaltſame Todesfall wird nach Vorſchrift der Miniſt . Ver⸗

ordnung vom 15 . Sept . 1864 ( Rgs. ⸗Bl. Nr . 47) und vom 11 . März 1869 ( Geſ . ⸗ und

Verordn . ⸗Bl . Nr . 5) durch den Bezirksarzt nach ſeinen Urſachen unterſucht , woraus die Verwal⸗

tungs⸗Behörde Veranlaſſung zu künftigen Vorkehrungen erhalten kann oder das Gericht zu Un⸗

terſuchungen wegen Fahrläſſigkeit .
pë



Die Hundswuth und die auf den Menſchen übertragbaren Krankheiten der Thiere
werden wir in der II . Abtheilung unſeres Berichtes behandeln .

9. Syphilis . -

Die Syphilis fordert die Thätigkeit der Geſundheitspolizei , da, wenn auch der Einzelne

ſich davor hüten kann , die ſchrecklichen Folgen derſelben ſelbſt Familie und Nachkommen unſchul⸗

digerweiſe in ' s Elend bringen können .

Auf die durch Nachforſchungen beſtätigte wachſende Zunahme dieſer Krankheit , welche un⸗

zweifelhaft als eine Folge der durch die neuere Geſetzgebung herbeigeführte freiere Bewegung und

der durch das Polizei⸗Straf - Geſetz veränderten Stellung der Polizeibehörden verurſacht iſt , ordnete

großherzl . Miniſterium des Innern auf unſern Vortrag vom 22 . Mai 1867 durch Erlaß vom

13 . Juni 1867 eine verſchärfte polizeiliche Aufſicht und zumal regelmäßige Viſitationen der der

gewerbsmäßigen Unzucht verdächtigen Dirnen an .

Es iſt durch Zahlen nachzuweiſen , daß die Syphilis ſich ſeither dreie

10 . Die gewerbliche Geſundheitspolizei .

Die gewerbliche Geſundheitspolizei , beſtrebt die Arbeit ſo einzurichten , daß die lebens⸗ und

geſundheitsgefährlichen Verhältniſſe beſeitigt werden , hat ihre Grundlage im Gewerbegeſetz ( vom
20 . Sept . 1862 ) Art . 10 und 16 , welche vom Verfahren bei Errichtung von Gewerbsanlagen
und von Vorrichtungen zum Schutze des Arbeitsperſonals handeln , und der Vollzugsverordnung
vom 24 . Sept . 1862 §. 13 , 43 und 44 , worin die Gewerbsanlagen genannt ſind , welche vor

der Eröffnung polizeilich für unbeanſtandet erklärt werden müſſen , und ſolcher , welche den Schutz
der Kinder in den Fabriken bezwecken .

Da die Gegenſtände meiſt nur lokaler Natur ſind , ſo werden ſie auch von den Lokal⸗

behörden verhandelt und entſchieden .

Zu allgemeinen Verordnungen oder Erörterungen gaben bisher nur folgende Fabrikationen
und Gewerbseinrichtungen Anlaß .

Die Reibfeuerzeuge und ähnliche Fabrikate wegen ihres Phosphorgehalts und der

dadurch bedingten Feuersgefahr wie der ſchädlichen Einwirkung der Dämpfe auf die Arbeiter zur

Hervorbringung der eigenthümlichen Phosphornekroſe der Kiefer veranlaßten auf Grund des §. 111
des Pol . ⸗Str . ⸗G. die Miniſt . ⸗Verordn. vom 28 . März 1865 ( Rgs. ⸗Bl . Nr . 17) . Darnah

müſſen derartige Fabriken außerhalb der Ortſchaften , wenigſtens 60 Fuß von den Wohnhäuſern
entfernt ſein , die Verſendung ihres Fabrikates unterliegt den Vorſchriften beſonderer Verpackung
und im Kleinverkauf beſonderer Aufbewahrung . Zum Schutze für die Arbeiter aber muß die

Bereitung der Zündmaſſe , das Eintauchen , Trocknen und Verpacken der Hölzchen in eigenen ſo⸗
wohl unter ſich als von den übrigen Arbeitslokalen gänzlich abge chloſſenen Räumen geſchehen,
die Räume , in welchen fih Phosphordämpfe entwickelu , müſſen Vorrichtungen zu wirkſamer Ven⸗

tilation Haben, und ſämmtliche Arbeitsräume müſſen täglich gelüftet werden . In denſelben muß
ſich ferner ein Anſchlag befinden , welcher die Arbeiter warnt , in den Arbeitsräumen Speiſen zu
genießen oder aufzubewahren , ſie zu größter Reinlichkeit und öfterem Ausſpülen des Mundes er⸗



mahnt , und bei ſchadhaften Zähnen und bruſtleidendem Zuſtande ihnen anrathet , aus dem Ge⸗

ſchäfte zu treten .

Seit ein Gegengift gegen die Wirkungen des Phosphors indeß im Terpentinöl gefunden

wurde , ſo begann man in den Fabriken den Arbeitern Beutelchen mit Terpentin vor die Bruſt

zu hängen . Ueber die Wirkung ſind noch weitere Erfahrungen abzuwarten .

Die Anilinfabriken . Hier bezwecken die Vorkehrungen , die Arbeiter vor der ſchäd⸗

lichen Einwirkung der zur Verwendung kommenden arſenigen und Arſenſäure zu ſchützen . Die

deshalb eingeführten Maßregeln beſtehen , außer ſtändiger ärztlicher Beaufſichtigung , für diejenigen

Arbeiter , welche mit trocknen ſtäubenden Präparaten beſchäftigt ſind , im Verbinden von Mund

und Naſe mit Werg , und in Anlegen von dicken wollenen Unterhoſen und Lederhandſchuhen . Für

die Arbeiter mit feuchten Präparaten genügen die letztern . Für ſämmtliche Arbeiter ſind Bäder

in der Fabrik eingeführt . Die ſchlimmen Folgen der Einwirkung des Benzins und Nitroben⸗

zols wurden durch die Vervollkommnung der Fabrikation beſeitigt . Der ſich anſammelnde be⸗

deutende Rückſtand von arſenikſaurem Kalf wird (in Mannhein und Kehl) in den Rhein ab⸗

geführt .

Die Verarbeitung von Bettfedern rief in einer Fabrik in Maunheim beſondere Vor⸗

kehrungen gegen anhaftendes Blatternkontagium hervor , nachdem es klar geworden war , daß eine

Reihe von Perſonen beim Auspacken , Ausleſen und Putzen von Federn , welche von auswärts

bezogen werden , von Blattern befallen worden . Die Federn werden darnach in einem Dampf⸗

keſſel durch geſpannten Dampf gereinigt , und ſodann in einem durch Dampf geheizten Zylinder

getrocknet, während die erſte Auspackung der Federn nur von revaccinirten Perſonen beſorgt wird .

Da uns Beobachtungen von Bezirksärzten zukamen , in deren Bezirk ſich Papierfabri —

ken befinden, wie von Niefern , Ettlingen , wie in einem Lumpenſammlergeſchäfte in Zizenhauſen,

daß unter den Perſonen , welche mit Auspacken und Verleſen der Lumpen beſchäftigt ſind , wieder -

holt Erkrankungen an Blattern vorkamen , deren Anſteckungsſtoff offenbar den Lumpen anhaftete ,

ſo ließ großherzl . Miniſterium des Innern im Einverſtändniß mit großherzl . Handelsminiſterium

auf unſern Antrag durch eine Verfügung vom 7. Febr . 1870 die Inhaber von Papierfabriken

auf Grund des Art . 16 des Gewerbegeſetzes anhalten , für die Wiederimpfung der mit dieſer

Arbeit beſchäftigten Perſonen Sorge zu tragen und die Koſten dafür zu leiſten , da ein Schutz

durch eine Betriebseinrichtung nicht hergeſtellt werden fanu .

In ähnlicher Weiſe ereigneten ſich in einer Fabrik in Lahr , in welcher Roßhaare be⸗

arbeitet und zugerichtet werden , in den letzten zwei Jahren 6 Fälle , wo Arbeiter , welche mit dem

Reinigen und Hecheln der Haare beſchäftigt waren , von Pustula maligna ergriffen wurden und

einer derſelben ſtarb . Da der Milzbrand , die ſogen . ſibiriſche Peſt , wie fie unter den Pferden

in Rußland vorkommt , bekanntlich unter dieſer Form auf den Menſchen übertragbar iſt , da ſolche

Anſteckungen auch in einer Roßhaarſpinnerei in Gera ſich ereignet hatten , fo beantragten wir bei

großherzl . Miniſterium zum Schutze der arbeitenden Klaſſe techniſche Vorkehrungen veranlaſſen zu

wollen . Großherzl . Miniſterium beauftragte uns daraufhin , dem Gegenſtande unſere fernere

Aufmerkſamkeit zuzuwenden , ſowohl dem Vorkommen neuer Erkrankungen als den in andern



Staaten etwa dagegen beliebten Anordnungen , um auf einer erlangten ſicheren Baſis alsdaun
geeignete Vorkehrungen treffen zu können .

Von andern Anlagen , welche Gegenſtand der Beanſtandung werden , kommt uns zur Ein⸗
holung eines für die Entſcheidung nöthigen Gutachtens oder durch die Bezirksärzte Kenntniß zu.

Geſundheitliche Bedenken , welche ſich bei der Seidenweberei im Wieſenthale erhoben
hatten , haben ſich nicht beſtätigt .

Die Nikelſchmelze in St . Blaſien wurde ſchon Gegenſtand der Klage wegen Verbrei —
tung ſcharfer Dämpfe , nämlich von ſchwefeliger und von Schwefelſäure . Da aber ihr Schaden
bisher nur an Pflanzen , an Wäldern bemerkbar geworden , ſo liegt die Sache außerhalb unſerer
Thätigkeit .

Die Uhrenfabrikation im Schwarzwalde hat ihre unzweifelhaften Schädlichkeiten für
die Geſundheit . Bei der Schildmalerei kommt durch Anwendung des Kremſerweißes wohl Blei⸗
krankheit vor , und bei den Gießern der meſſingenen Uhrentheile durch Einathmen der Zinkdämpfe
chroniſche Lungenleiden , Aſthma und Schwindſucht . Die Abwendung fällt aber mehr in das Be⸗
reich der Belehrung , da ſie nicht auf die Uhrenmacherei beſchränkt ſind , und dieſe zumal meiſt als
Haus⸗ und Familienfabrikation betrieben wird .

Unglücksfälle in Fabriken ereignen ſich jährlich in nicht unbedeutender Zahl , trotz
der ſchützenden Vorkehrungen , welche faſt überall getroffen werden . Wir haben ſie dem Gebiete
der Sicherheits und Fabrikpolizei zu überlaſſen . Durch den neuen Spreugſtoff [ Dynamit gab
es beim Eifenbahnbau bei Triberg mehrere bedeutende Verletzungen und 2 Tödtungen , und auchdie Dämpfe wirken nachtheilig auf die Athmungsorgane . Die eifrigſten Warnungen können die
mangelnde Vorſicht nicht erſetzen , welche meiſt die Schuld trägt .

Die Unannehmlichkeiten und Nachtheile , welche durch die Metzgereien den Auwohnern
ſolcher Geſchäfte bereitet werden , durch die Zerſetzung der Abfälle , des Blutes , deren Aufbewah⸗
rung in den Höfen , deſſen Abfluß in die Straßenrinnen drängen in Städten überall auf Cr -
bauung von Schlachthäufern hin. In Mannheim wurde ein neues erbaut , in Wertheim , obwohldie erwähnten Uebelſtände dort ſehr bedeutend ſind , iſt es bisher nicht gelungen .

Gerbereien gehören zu den Gewerbsanlagen , welche ihres Geruches wegen vielfach be⸗
anſtandet werden . In Heidelberg entſtand darüber Streit , ob cine mitten in der Stadt liegende
bisher nur mit wenigen Gruben arbeitende Gerberei noch ferner dort gu dulden fei , als fie ihr
Geſchäft ausdehnte , und die Abfälle gleichfalls dort trocknete . In Konſtanz wurde einem Gerber
die Genehmigung verſagt , welcher Ochſenhäute nach einer neuen Methode mit Anwendung von
100 Pfd . rohem Kalk und 6 Pfd . Arſenik gerben wollte .

Die Einſprachen gegen Gewerbaulagen , welche im Rekurswege an das Miniſterium ge⸗langen , kommen auf dieſe Weiſe zu unſerer Begutachtung . So kam es mit einer beabſichtigtenKn ochenſiede rei in Löffingen , welche wir jedoch bei ihrer Entfernung vom Orte weder fürgeſundheitsſchädlich , noch in hohem Grade beläſtigend erklären konnten ; ſo mit der Erbauungeines Schafſtalls in Kehl, durch deſſen Ausdünſtungen Benachtheiligungen für das Militär⸗
lazareth befürchtet wurden , was wir nicht begründet fanden .
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